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Gläubige Kultur kirchlicher Konfliktbewältigung
Man trägt zweifellos Eulen nach Athen, wenn man die Feststellung

trifft, dass es auch und gerade in der heutigen Kirche Konflikte gibt. Und
dass es keine prinzipiell konfliktfreie Kirche geben kann, ist eigentlich eine
bare Selbstverständlichkeit. Denn wo es Leben gibt, kommt es unweigerlich
zu Spannungen und Konflikten. Ohne Konflikte wäre die Kirche höchst-
wahrscheinlich nicht mehr wirklich am Leben, jedenfalls kaum mehr span-
nend. Die Tatsache, dass auch in der gegenwärtigen Kirche Konflikte vor-
handen sind, sollte deshalb keinen Christen beunruhigen.

Unheilvolle Polarisierung: Gebet oder Konfliktlösung?
Diese Tatsache beunruhigt aber diejenigen, die chronisch konflikt-

scheu sind und deshalb - paradoxerweise, aber vom Pastoraltheologen Leo
Karrer sensibel beobachtet - in einem permanenten «Konflikt mit den Kon-
flikten» leben'. Sie beschwören den Frieden in der Kirche und verstehen
darunter zumeist die Abwesenheit von Konflikten. Damit aber stehen sie in
der Gefahr, den kirchlichen Frieden mit der Totenstarre der Fried-Hofs-
Ruhe zu verwechseln. Dahinter verbirgt sich zumeist der Wunschtraum von
einer perfekten Kirche, in der alles rund läuft, in der keine Auseinanderset-
zungen stattfinden und Konflikte ausbleiben. Nur zu selten geben sich aber
al/ese «Kirchenträumer» Rechenschaft darüber, dass eine perfekte Kirche
auch eine grausam unmenschliche Kirche wäre, weil es in keiner Kirche so
viele (Selbst-)Exkommunikationen geben müsste wie in einer perfekten Kir-
che. Wer fände in einer solchen fehlerlosen Kirche schon Platz und vor allem
Raum zum Atmen?

Das typische Erkennungszeichen dieses Wunschtraumes von einer
perfekten Kirche liegt aller Erfahrung nach in der Tendenz, trotzdem vor-
handene Konflikte in der Kirche nicht durch das Austragen von Streit und
Streitgespräch bewältigen zu wollen, sondern einzig und allein durch das
Gebet. Das Gebet wird geradezu als Allheilmittel der Konfliktlösung be-
schworen nach dem Motto: «Betet und die Konflikte sind gelöst!» In dieser
extremistischen Hypertrophie und geradezu monophysitischen Überpoin-
tierung kommt freilich das Gebet eher einer liturgischen Verschleierung der
Konflikte gleich als dass es die vorhandenen Konflikte wirklich zu bewälti-
gen vermöchte. Darin liegt seit jeher die «fromme» Versuchung.

Diese «fromme» Versuchung freilich provoziert in der heutigen Kirche
die andere, «weltliche» Versuchung. Diese steht in der Gefahr, ein absolut
notwendiges und befreiendes «Kind» - das Gebet als e/>? Weg der Konflikt-
bewältigung - zusammen mit einem durch und durch problematischen
«Bad» - die missbräuchliche Überstrapazierung des Gebetes - auszuschüt-
ten. Sie rechnet schon gar nicht mehr mit der konfliktlösenden Kraft des Ge-
betes und hat sich schon längst - nestorianisch! - angewöhnt, die Konflikte
auch in der Kirche auf rein «weltliche» Art zu lösen, eben nach der Weise,
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wie Konflikte in der «Welt» gelöst oder eher perpetuiert werden. Dabei wird
die Zumutung Jesu, dass es «bei euch nicht so sein soll», sehr schnell verges-
sen und einer menschlich mässigen oder gar ermässigten Kirche das Wort
geredet.

Doch treffen sich die «Frommen» und die «Weltlichen» nicht präzis
darin, dass sie das, was untrennbar zusammengehört, - freilich in umge-
kehrter Richtung - auseinanderreissen und eine befreiende Polarisation in
eine unheilvolle Polarisierung überführen? Und käme es nicht gerade heute
darauf an, die befreiende Polarisation in frischer Weise wieder zu erlernen
und die Konflikte in der Kirche aus dem Glauben heraus zu betrachten und
- auch! - durch das Gebet zu bewältigen zu versuchen? Die gläubige Erfah-
rung zeigt jedenfalls, dass die Optik des Glaubens die Konflikte weder ver-
schieiern noch verharmlosen, dass sie sie vielmehr in ihrer ganzen Schwere
auf den kirchlichen Tisch bringen wird.

Befreiende Polarisation: Konfliktbewältigung durch Gebet
Diesen Weg zu einer gläubigen Kultur der Konfliktbewältigung in der

Kirche im Vollzug des Gebetes kann man sich dabei von einem reformierten
Theologen weisen lassen: Der Züricher Emeritus Robert Leuenberger hat
sich in die Auseinandersetzung um die Errichtung eines Bistums in Zürich,
die von nicht wenigen Protestanten zu einer «Glaubensfrage» hochstilisiert
wurde, mit einem mutigen Artikel eingeschaltet und erhellend dargelegt,
dass es sich - in der Optik des evangelischen Standorts - bei diesem Problem
in der Tat um eine Glaubensfrage handelt, und zwar im elementarsten Sinn.
Um dies zu verdeutlichen, hat er die ganz einfache Frage gestellt, ob es denn
überhaupt denkbar sei, «dass in einem evangelischen Gottesdienst darum
gebetet würde, Gott möge die Errichtung eines katholischen Bistums in die-
ser Gegend und den Einzug eines katholischen Bischofs in die Kantons-
hauptstadt verhindern, und er möge den evangelischen Mitchristen den Mut
verleihen, gegen einen solchen katholischen Vorstoss anzukämpfen». In der
gläubigen Hoffnung, dass es jedermann einleuchtet, «dass ein solches Ge-
bet undenkbar, weil blasphemisch wäre», formulierte Leuenberger als ent-
scheidendes Leitkriterium: «Wofür - oder wogegen - man Gott nicht bitten
kann, dafür - oder dagegen - soll man unter Christen aber auch nicht kämp-
fen. Wer es indessen doch tut, für den müsste man bitten, Gott möge ihm ein
glaubensfroheres und bebenderes - ein evangelisches - Herz geben.» Und
um den Ernst dieses Kriteriums noch zu unterstreichen, fügte Leuenberger
abschliessend hinzu: «In Wahrheit ist eine solche Argumentation die unter
Christen einzig sachgemässe, weil sie auf die einzige Instanz verweist, auf die
in einer solchen Sache zu verweisen ist.» '

In der Tat: Was nicht als Fürbitte vor Gott formuliert werden kann,
ohne blasphemisch zu werden, dafür oder dagegen darf man unter Christen,
zwischen Christen und in der Kirche nicht kämpfen! Man kann sich ange-
sichts der schwierigen, wenn nicht bereits verfahrenen Situation der gegen-
wärtigen Kirche fast nicht ausmalen, wie es um unsere Kirche bestellt sein
könnte, wenn dieses gläubige Leitkriterium mehr berücksichtigt und ernst

genommen würde: von oben nach unten wie von unten nach oben! Selbstre-
dend sind bei Berücksichtigung dieses Glaubenskriteriums die Konflikte
noch lange nicht gelöst. Aber der erste und wichtigste Schritt ist bereits ge-
tan; denn dieses Kriterium verhilft dazu, genau unterscheiden zu können,
was wahre Konflikte in der Kirche und was möglicherweise Scheingefechte
oder gar Machtbestrebungen sind, die man keineswegs nur Bischöfen unter-
stellen, sondern auch Laien «zumuten» sollte. Gerade für solche innerkirch-
liehe Machtgelüste erweist sich das fürbittende Gebet vor Gott als wahres

Purgatorium, was wiederum nicht nur für Laien, sondern auch und gerade
für Pfarrer und Bischöfe gilt: Kann man als Laie oder Laiengremium wirk-
lieh beten, der Heilige Geist möge doch endlich den Bischof besuchen und
ihn dazu bringen, dass er so denkt wie die Betenden? Dies wäre furchtbar
gotteslästerlich; und deshalb darf man als Christ aber so auch nicht han-

mi f •
Theologie

«Kirchliche Lehre
und Ethik»
7« t/er TVr. 24 der SPZ vom 75. Pu«/ 7P<SP

/'S. 402-47/j äussert s/cA der CAurer 57-

scAo/sv/ter C/2r/s7op/2 Cusetti unter dem 77-

te/: «Ä7'rcA//cAe PeAre und P7A/A: £7«e De-

A/nderung des /ärgt//cAe«4 //unde/ns?» n/cAt

nur «Aer dus im Are/ ungeAund/gte Pro-
A/em, souder» woA/ eAensoseAr üAer De//-
g/te der Aeut/ge« Moru/rAeo/og/e und deren

wuArezlu/guAe, geseAen uns der Position des

A/rcA/icAe« PeArumts, «rgumentutzv ge/e/tet

vor u//ei?i vou GedunAe« des Opus-77ei-

Priesters und PAi/osOjcAeu Mortui PAonAe/-

/ner, des renommierten AutAo/iscAe« PAi/o-

sop/ien PoAert Spuemun« und ATrrdùia/ P

Putgzngers. D/e/lAAundAing/eArt, dusss/tt-
A'cAe (FrAote - u//e« voran dus uAso/ute JTr-

Aot der AünstA'cAe« Pui/7/äugw'sverAutuug -
dus färgtA'cAej 7/unde/« n/cAt AeA/nder« /P.

und//.?, wusd/eMög//cAAe/te« u«dGrenze«
derpAi/osopA/scAe« P7A/A sind (7/7.4, wovon
d/e Moru/rAeo/og/e Au«de/r Agw. Aunde/«

so//te (7K4< vve/cAes d/e /turori/är des PeAr-

uui/s in SucAe« Moru/ ?K4, wus die Pompe-
tenz des Gewissens ist /K/.4 ««d duss

scA//ess//cA a//Jene menscAenunwurd/g Au«-

de/«, we/cAe d/e vo« der AutAo/iscAen P/rcAe

ge/eArte« uAso/ute« AonArete« 7Vor/«e«

«icAt AeucA/e« fK/7.4-

Du so v/e/e gew/cAt/ge Z/tute vo« «u/w-

Au/te« /tutoren und ,4«ro/7räte« Cusetr/s

sun/r durge/egte, /ïm genunn/e« DndergeA-
n/s4 uAer Aur/e Pos/r/on e/rtdrücA//cA Ae/e-

ge«, /rügt «iu« s/cA u/s uioru/tAeo/og/scAer
«Kunu/urAe/ter», dessen ^u/guAe nur dur/n
AesteAt, «dus PeArumt in seiner« Dienst g«

unterstutgen» /4//4, oA es n/cAt u«i Aeste«

wäre, s/cA demütig gu//igen oders/cA im 7<7u-

ge/regen uus S/cAerAe/tsgründe« wenigstens
ruA/g in DecAung gu verAu/te«. tfer möcAte
scAo« in de« GerucA Aom/ne«, eine Mo-
ru/ftAeo/og/e4 gu vertrete«, d/e s/cA der m/t
«ScAwäcAe« und /rrtümern» AeAu/teten,
dem Pust/rr/ngip A«/d/ge«den f=Aedo«/sti-
scAe«4 te/eo/og/scAen DenAwe/se verp/A'cA-

tet weiss 4404.406T^A rt'cA prugmut/scA der
erstAeste« Aund/i'cAen PAi'/osopA/e gur «ße-

grundung» vo« eigene« normut/ve« Korur-
tei/e« Aed/ent f4054, s/cA n/cAt w/rA//cA gum
GeAorsum /« der 7VucA/o/ge CAr/sti AeAeArt

Aut /4064, A/A//scA und A/rcA/icA ge/eArte un-
Aed/ngte TVorme« einem unAe/r/steten Di-
sput Agw. ZwecAmuss/gAe/tsüAer/egunge«

op/ert ?405/4 und dum/t d/e spegi/iscA cAr/st-

//cAen «Steine des/lnstosses» üAerßord Ae-

/ordert f407/!4> u«A/rcA//cAer (Pe/se - s/cA

se/Ast gum puru//e/e« PeArumt mucAend -
ein uutonom/st/scAes Gew/ssensverständn/s
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a«/ .Kosten cfer PeAraOTteAo/npetenz /avoü-
stert (40S/A) wad 4a/wA tete/A'cA Be/A/7/e zwr
TAscAa/ftMHg lies JWensc/ten /e/ste/ (W/J?

ZA'ese Korwar/e wmten zwar «/cAr a/te

anrf nteAr a//e aw-sz/rwcAA'cA An Bft'cA aa/«eZ-

w'ge Mora/?Aeo/oge«» (oAae ZVa/nensnen-

««ngj erAofte«, after aas/era GesawA/aA/us
w/re? afocft (ZeaZ/ZcA, eZass Mora/Zfteo/ogen /«
nZcftZ gerZnger ZaAZ zzzZneZesZens so se/zr lize

T/ressaten <7er Tftfta«//a«g CaseZZZs sz'nii

wZe cZZe Z/w zagrawcfeft'egea/e« KorZrag oftreA?

aagesprocfteae« AatAoft'scAeaTrzte. £>a A/er
eZzz S/scAo/sv/Aar fa/s Ste//ver?reter e/'nes

LeAraznZsZragersi <iZe Ö/fea/7/cftAeA orz'e/z-

ft'erft w/rrf es rZcAzZg seZn, wenzz sz'cA «eZ/zZge

MoraAAeo/ogen» ganz fforZ zne/iien, ' cZa

nz'cAZ wenz'ge A/rcAA'cAe ATAarfte/ter antZ gar
ez'ne weAere A/rcAA'cAe Ö/ferAAcAAeA after
cZen Kern zZerglaseZnaniierseZgang anz eft'ege-

geawärA'ge MoraZzAeoZogZe woAZ wenz'g Znz

S/A/e sZno?, a«A weA sz'cA aas cZer SZcAZ Aer

ArAis/erterz MoraAAeo/ogea - cZZe o/jtenftar
nar (iarcA c?Ze ZJrZZZe ZArer KrZzZKer ZsZeAe

oftenZ gar KennZnZs geno/n/nen werzZen -
znancAes eZwas aniiers (iarsZeZZZ, aZses Zzn /lr-
Zz'Ke/ CaseZZZs erscAez'nZ. Z?a CaseZZz' after so-
woAZ eZne ZnAaZzZZcA ganzZncZesZ angeiieaZeZe

«SjcegZeZZe ZVforaZ» aZs aacA ez'ne «PrZngzpZen-

ZeAre» vorZegZ ane? rfazzzz'Z seAr vZeZe, ZeZZwez'se

anzsZrZZZene PAe/nen anscAneZz/eZ, ZsZ es an-
mögZZcA, aa/ aZZes eZngageAen, was cZZsKzzs-

sZonswärcZZg wäre. 7cA ftescAränKe znZcA AZer

aa/ eZn /zaar znZr ftesonrfers wZcAzZg scAeZ-

nencZe PanKZe.

1. Prinzipieller Gegensatz
zwischen deont(olog)ischer
und teleologischer Ethik?

1.1. Die deontologische Letztbegrün-
dung der Moral ist von der Rechtferti-

gung einzelner Normen zu unterscheiden
Man sollte sich davor hüten, zwischen

deontologischer und teleologischer Moral-
begründung einen absoluten Gegensatz auf-
richten zu wollen. Im gegenwärtigen Streit

um die teleologische und die deontologische
ZVorazbegründungstheorie geht es innerhalb
der Moraltheologie nicht um die Frage, wie
die Moral oder das PzAos aZs GazzgAeZZ be-

gründet werden kann (Warum oder wozu
sollen wir überhaupt sittlich gut handeln?),
sondern um die Frage nach der Begründung
von einzelnen, mehr oder weniger konkreten
Normansprüchen. Casettis Abhandlung lei-

• Siehe schon den Kurzbeitrag von F. Furger,
Gegensätze, in: SKZ 157/24 (1989) 405; vgl. zur
moraltheologischen Diskussion jetzt den neuesten
Überblick bei: E. Gillen, Wie Christen ethisch
handeln und denken. Zur Debatte um die Autono-
mie der Sittlichkeit im Kontext katholischer Theo-
logie, Echter, Würzburg 1989, bes. lOlff.

dein. Und umgekehrt: Kann ein Bischof wirklich als Fürbitte vor Gott for-
mulieren, dass sich seine persönliche Sicht und kirchenpolitische «Linie» in
der ganzen Diözese und vielleicht sogar in der Bischofskonferenz durch-
setzt? Wäre ein solches Gebet nicht grausam blasphemisch und deshalb der
dahinterliegende Wunsch nicht nur im Gebet, sondern auch und gerade in
der bischöflichen Praxis der Kirchenleitung zu vermeiden?

Kostbare Perle versöhnender Konfliktlösung
Das fürbittende Gebet vor Gott vermag selbstverständlich die vorhan-

denen Konflikte in der Kirche noch nicht zu lösen; es ist kein Ersatz für die
notwendigen Auseinandersetzungen und, wenn nötig, auch harten Sachdis-
kussionen. Und doch dient es gleichsam einer gläubigen «Flurbereinigung»
in der Kirche. Denn das Gebet verhilft dazu, den anderen Menschen, der von
der Konfliktsituation her vielleicht sogar als kirchlicher «Gegner» definiert
ist, in seinen berechtigten Anliegen vor Gott wahrzunehmen, auf ihn in der
Stille des Gebetes zu hören und ihn und seine Bestrebungen in einem neuen
Licht zu sehen, nämlich im hellsten Licht Gottes selber. Die befreiende Kraft
des Gebetes liegt nicht zuletzt darin, dass es sogar «Feinde» - auch kirchli-
che «Feinde» - in Brüder und Schwestern zu verwandeln vermag. Nicht zu-
fällig verbindet Jesus in der Bergpredigt seine Zumutung: «L/e/P eure
Feinde» mit der weiteren Zumutung: «Betet für die, die euch verfolgen»
(Mt 5,44). Jesus hat diese Gebetsanweisung aber nicht nur gepredigt, son-
dern auch radikal gelebt: Im und durch das Gebet hat er sich selbst am Kreuz
zur Bitte um Vergebung der Schuld durchgerungen: «Vater, vergib ihnen,
denn sie wissen nicht, was sie tun» (Lk 23,34). Und in konsequenter Nach-
folge Jesu wird von Stephanus, dem ersten Märtyrer der Christen Gleiches
berichtet: «So steinigten sie Stephanus; er aber ôetete und rief: Herr Jesus,
nimm meinen Geist auf! Dann sank er in die Knie und schrie laut: Herr,
rechne ihnen diese Sünde nicht an! Nach diesen Worten starb er» (Apg
7,59f.).

Das Gebet erweist sich in der Tat als elementare «Intensivstation» der
Versöhnung - auch und gerade in der Kirche. Ob wir Christen deshalb heute
nicht ganz neu lernen müssten, unsere weltlichen «Strategien» der Konflikt-
bewältigung mit einer frommen Spiritualität der Konfliktlösung zu durch-
säuern? Und ob wir nicht uns neu die kostbare Perle des Gebetes aneignen
sollten, dass wir nicht weniger, als wir einander heute in der Kirche zurecht-
weisen und kritisieren, auch füreinander beten? Dies gilt selbstredend auch
für das Gebet für einen Bischof oder für den Papst. Auch wenn sie uns Mühe
bereiten mögen; sie bleiben auf/er/e« Fall Brüder im Glauben, die auf unser
Gebet angewiesen sind - ganz abgesehen davon, dass nicht einzusehen ist,
wie man Eucharistie feiern kann, wenn man zugleich jemanden - den Bi-
schof oder den Papst ex-kommuniziert, wie es heute teilweise üblich gewor-
den ist im «Brauch» des trotzigen Verschweigens des Bischofs oder des Pap-
stes im eucharistischen Memento für die Kirche. Selbstverständlich hat diese

Grundregel auch in umgekehrter Richtung Geltung, dass Bischöfe für Theo-
logen und Laien, mit denen sie Schwierigkeiten haben, genauso beten, wie
sie sie zurechtweisen zu müssen glauben: auch sie bleiben auf yerfe« Fall
Schwestern und Brüder im Glauben.

Nur wenn es uns gelingt, im kirchlichen Leben sachliche Auseinander-
Setzung mit einer spirituellen Praxis der Konflikt-Bewältigung zu verbinden,
lässt sich sowohl jener ekklesiologische Monophysitismus, der den Geheim-
nischarakter der Kirche derart verabsolutiert, dass ihr Sozialcharakter ge-
leugnet oder zumindest unterbelichtet wird, und der deshalb im Gebet den
einzigen Weg der Konfliktbewältigung finden will, vermeiden als auch jener
ekklesiologische Nestorianismus, der einem eindimensionalen Soziologis-
mus der Kirche huldigt und alle Konflikte in der Kirche - spiritualitätsscheu
- rein weltlich lösen will. ^ Indem die Kirche und ihre Lehrentwicklung aber
von der Kirche sowohl als Mysterium als auch als societas spricht, indem sie

sowohl die Zuordnung als auch die Unterschiedenheit von Sozial- und My-



508

steriencharakter der Kirche betont und indem sie nicht nur den Soziologis-
mus mit seinen Spielarten von Naturalismus und Rationalismus, sondern
auch den Supernaturalismus mit seinen Varianten von Traditionalismus und
Fideismus in der Christologie wie in der Ekklesiologie als häretisch verur-
teilt, ist sie einen Mittelweg zwischen Extremen gegangen, der sich bewährt
hat - und heute auch beim Problem kirchlicher Konfliktbewältigung zu be-
währen bleibt. Auch diesbezüglich ist die Kirche ernstzunehmen sowohl
nach ihrer göttlichen wie nach ihrer menschlichen Seite. K«/V Koc/?

' Leo Karrer, Aufbruch der Christen. Das Ende der klerikalen Kirche (München 1989) 91.

- Robert Leuenberger, Eine Glaubensfrage?, in: M. Amherd (Hrsg.), Ein Bischof in Zürich? (Zü-
rieh 1987)73-83, zit. 82.

3 Vgl. dazu Walter Kasper, Zum Subsidiaritätsprinzip in der Kirche, in: Internationale katholi-
sehe Zeitschrift 18 (1989) 155-162.

det darunter, dass er zwischen diesen beiden

Begründungen nicht unterscheidet.
Jedes Ethos (als Ganzheit) muss sich in

irgendeiner nicht mehr weiter hinterfragba-
ren Grund-Legung oder Gesamt-

Sinngebung verankern, deren menschliche

Verwirklichung dann eben zur unbedingt
ethischen Pflicht (griechisch: to deon

Pflicht) wird. Das kann dann theologisch

zum Beispiel Verherrlichung Gottes und an-

thropologisch Menschenwürde als Basis der

Menschenrechte oder «Verwirklichung des

eigenen Menschseins» oder ähnlich heissen,

woraus sich als Grundforderungen Gottes-,
Selbst- und Nächstenliebe ergeben. Das

Gute ist um seiner selbst willen zu tun, auch

wenn (im Moment) kein persönlicher Nut-
zen oder keine persönliche Befriedigung her-
ausschaut dabei. Die der

Ethik bzw. des Ethos ist nofwenef/gerwefse
r/eorc/o/og/sc/t, was selbst für den von Ca-

setti scharf kritisierten Utilitarismus gilt,
weil dieser als unbedingte Pflicht voraus-

setzt, dass man immer zum Nutzen bzw. zum
Glück nicht nur seiner selbst, sondern auch

der andern bzw. vieler handelt.
Die deontologische Letztbegründung

setzt aber immer auch die //o//hw/?g voraus,
dass die treue Erfüllung der Pflicht dem

Handelnden und der menschlichen Gemein-
schaft zumindest auf die Dauer des Lebens

oder der Geschichte gesehen - spätestens im
Jenseits! - JFoA/e few. zw/w Efe/Ve ge-
ra/cA/ - womit also schon in der deontologi-
sehen Letztbegründung auch teleologische,
das heisst ziel- und folgenorientierte Überle-

gungen miteinfliessen! Auch christliche
Ethik macht da mit ihrer Hoffnung auf ein

schon im Diesseits von Gott gesegnetes Le-
ben (vgl. die atl. Formulierung des 4. Ge-

bots!) und schliesslich auf die ewige Glück-
Seligkeit im Himmel keine Ausnahme. Ca-

setti demonstriert selbst, wie schwierig es ist,
schon in der Letztbegründung der Moral,
erst recht im Blick auf die zu normierenden

Handlungen deontologische und teleologi-

sehe Ansätze auseinanderzuhalten. Da wird
unter IV. 4. c) (S. 407) mit Spaemann rigid
behauptet, «Glück und Selbstverwirkli-
chung als Ziel menschlichen Handelns füh-
ren in den Hedonismus». Aber zu Beginn
hatte er unter II. dargetan, dass die Moralität
des Handelns «von einem übergeordneten
Zweck» bestimmt werde, nächlich der «Ver-

wirklichung des eigenen Menschseins» (wo
ist da der Unterschied zur anschliessend ver-

pönten Selbstverwirklichung?); weiter:
«Eine schlechte Handlung schadet nicht nur
dem Opfer, sondern auch dem Täter»; und:
Moralische Verbote «stehen im Dienste eines

erfüllten Menschseins» (403). Einige Seiten

später steht zu lesen: «Gott wird nämlich
durch nichts beleidigt als durch das, was wir

gegen unser eigenes Wohl tun» (Thomas von
Aquin) (406). Sieht man dies zusammen mit
der theologischen These, dass das letzte Te-

los oder der höchste Zweck (=Sinn) mensch-

liehen Handelns die Verherrlichung Gottes
sei (407), woraus folgt, dass die Verherrli-

chung Gottes auch so geschieht, dass wir
nicht gegen unser eigenes Wohl und das der

andern handeln, dürfte definitiv klar sein,

dass die grundsätzliche Verteufelung des te-

leologischen Ansatzes wenig sinnvoll ist,
auch wenn es zugegebenermassen teleologi-
sehe (utilitaristische) Ethik-Ansätze gibt, die

vom christlichen Standpunkt aus unakzep-
tabel sind (reines Nützlichkeitskalkül). Aber
Utilitarismus ist nicht gleich Utilitarismus,
wie bereits Franz Furger kritisch eingewandt
hat (siehe Anm. 1).

1.2. Teleologische Rechtfertigung
von Normen in einem deontologischen
Gesamtrahmen
Das eigentliche Problem des heutigen

Moraltheologenstreits liegt - wie angedeutet

- in der Frage nach der Normbegründung.
Die Frage ist, wie wir denn dazu kommen,
die zweifellos unbedingte Pflicht, das Gute

zu tun und das Böse zu lassen, zu Ao«Are/t-

sv'ere«, wie wir also zu Ao«Are/e« kerAa//e«s-

«orme« kommen bzw. wie wir solche recht-

fertigen können. Da muss man nüchtern zur
Kenntnis nehmen, dass hier teleologische
Überlegungen - ausgerichtet am Individual-
wohl und Allgemeinwohl, das in der jüng-
sten Zeit auf die ganze Menschheit, auf die

Zukunft und sogar auf die ganze Schöpfung
ausgeweitet worden ist - schlechterdings un-
verzichtbar sind, was sich auch daran zeigt,
dass der grossie 7e// der /«eAr oder weniger
Ao«Are/e« Norme« der Aö/AoA'scAe« Mora/
- a«cA der /eAram/A'cA verfemde/e« - e/«-

detfeg dem /e/eo/ogAcAe« NormAegr/m-
dimgs/y/ws verp///cA/e/ sind. Das gilt nicht
nur für die katholische Soziallehre (ethische
Probleme der Wirtschaft und Politik, der

Friedenssicherung und -förderung, der

Nord-Süd-Spannung, der Umwelterhaltung
usf.), es gilt auch für die Moral individuellen
und zwischenmenschlichen Verhaltens, wie

man in jedem moraltheologischen Hand-
buch nachlesen kann. Abgesehen von den

dort allenthalben zuhauf vorkommenden
Güterabwägungen möge man nur an die

Theorie des geringeren Übels denken oder

an die Einführung der Differenz zwischen

direkt und indirekt Handlung mit Dop-
pelwirkung), um angesichts schwerwiegen-
der Güterkonflikte absolute konkrete Nor-
men (besonders jenes der Tötung und der

Falschaussage/Täuschung) mehr schlecht
als recht durchhalten zu können.

Der Ao«Are/e individuelle, zwischen-
menschliche und soziale Handlungsbereich
ist also die Domäne teleologischer Abwä-

gungen. Das können selbst verbissene Deon-

tologen nicht bestreiten, wie auch ein paar
Nebensätze von Casetti zeigen: «Die christli-
che Moraltheologie ist dadurch charakteri-
siert, dass sie zwar eine teleologische Moral-
begründung liefert, das Telos aber so formu-
liert, dass...» (IV. 5. d) (407). Oder: «Die
traditionelle Kasuistik hat die unbedingten
Normen sehr restriktiv gefasst und jenseits
ihrer immer teleologisch normiert» (IV. 5. c)

(S. 408).
Während die deontologische Normbe-

gründungstheorie sagt, dass (wenigstens be-

stimmte) Normen unabhängig vom Blick
auf die Folgen Gültigkeit haben, lehrt die te-

leologische Normbegründungstheorie dem-

gegenüber: Über Richtig oder Falsch einer

Handlung - das ist zu unterscheiden von Gut
und Bös, was sich durch die Intention des

Handelnden bestimmt, nach bestem Wissen

und Gewissen zu handeln -, kann nur im

Blick auf die absehbaren (mehr kann man
vom Menschen wohl nicht verlangen!) posi-
tiven oder negativen Folgen für das Wohl
und Wehe (theologisch: Heil und Unheil) al-
1er direkt oder indirekt Betroffenen entschie-
den werden. Das heisst nun aber nicht, dass

jetzt der deontologische Ansatz, der zum
Unbedingten drängt, ausgeschaltet ist! Viel-
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mehr ist das Lb/ge-Ärzte/vi/wz Aez« z« .szc/z ez'«-

t/ezz/z'ges, das muss nun allerdings an die

Adresse der Teleologen kritisch angemerkt
werden! Folgen werden notwendigerweise
im Rahmen eines Menschen-, Gesellschafts-

und Weltbildes und darin enthaltener Optio-
nen, im Rahmen eines Vorverständnisses von
«Natur» usf., also z'«î /?a/zz«e« ez'«er voraws-

2.1. Der eigentliche Streitpunkt:
Einige von der Kirche gelehrte konkrete
absolute Verbotsnormen
In der gegenwärtigen Moraltheologie -

anders als teilweise in der schon lange lau-
fenden philosophischen Diskussion - geht
der tatsächliche Streit primär um die «bso-
/zzte Geltung einiger weniger ganz Aro«Arez'ez'

F&rboAsyzo/yne« der katholischen Kirche, ge-

nauer: um das faktische Verständnis ihrer
Absolutheit und den Umgang damit in der

Praxis. Die fraglichen konkreten Normen
sind nicht etwa Verbote einer bestimmten
verwerflichen Gesinnung (niemals untreu,
ungerecht, lieblos sein!), auch nicht Verbote
eines konkreten Verhaltens wie Gottesläste-

rung, Mord, Ehebruch, Unzucht, Lüge, Be-

gehrens der Frau bzw. des Eigentums des an-
dern, wie sie etwa im Dekalog aufgeführt
sind. Deren absolute Gültigkeit ist unbestrit-
ten, sie ergibt sich schon aus der sittlich wer-
tenden Sprache (z.B. Mord ungerechtfer-
tigtes Töten; Lüge verwerfliche Falsch-

aussage). Die Frage ist dann freilich - und

zwar nicht erst heute! - die, welches konkrete
Verhalten nun als Gotteslästerung, Mord,
Ehebruch bzw. Unzucht, Lüge und verwer-
fliches Begehren zu gelten hat. Nun haben

sich im Laufe der Kirchengeschichte einige
konkrete Verbotsnormen herausgebildet, die

kirchenoffiziell explizit oder implizit in der

inzwischen erreichten Gestalt als absolut,
das heisst ausnahmslos gültig verkündet und

praktiziert werden. Sie verbieten ein konkret
umschreibbares (physisches) Verhalten, das

an sich (vorerst) sittlich wertfrei als Verursa-

chung eines vormoralischen Übels bezeich-

net werden könnte, das nun aber in der ka-

tholischen Tradition als «z« sz'c/z .sc/zfec/zZ»

(«intrinsece malum») angesehen wird, weil

es unabhängig von der jeweiligen Intention
des Flandelnden (eine verwerfliche wird nor-
malerweise einfach vorausgesetzt), unab-
hängig von konkreten Umständen und da-

mit auch zz«ab/zä«gzg von negativen oc/era//-

/ö///g sogar f/öerw/egend /tos/F've« Fo/gen
als sittlich verwerflich angesehen wird.
Warum aber wissen wir, dass es sich um ein
«in sich schlechtes» Verhalten handelt? Wir
wissen - laut einschlägiger Handbuchmoral

- darum 1. entweder durch klare Offenba-

gesetzten S/nngebang oder Z/e/setzwng in-
ter/>retiert. Erst in diesem Rahmen ersteht

dann aus Einsicht in bestimmte Folgen eine

Verpflichtung zu einem bestimmten Han-
dein. Also auch hier - in der Begründung
konkreter Normen - kein prinzipieller Ge-

gensatz zwischen deontologischem und

teleologischem Ansatz.

rung des Willens Gottes in diesem Punkt
(AT oder NT) oder weil diese Verhaltenswei-

sen 2. dem natürlichen Sittengesetz als

Schöpfungsordnung widersprechen oder 3.

wegen der «allgemeinen Gefahr» eines sittli-
chen Dammbruchs, die im Falle der Gewäh-

rung von Ausnahmen entstünde.

Hier - erst hier - setzt nun die Auseinan-

dersetzung um die deontologische und teleo-

logische Nornzbegründung ein, denn die

fraglichen konkreten Normen - und eben

nur diese! - gehören nun eindeutig dem de-

ontologischen Argumentationsmuster im
Blick auf die Rechtfertigung einzelner Nor-
men an. Hier treten die beiden Ansätze tat-
sächlich in einen Gegensatz zueinander! Die
teleologische Normbegründungstheorie hält
die angedeutete deontologische Begründung
der fraglichen, als absolut geltenden konkre-
ten Normen für unzureichend, weswegen
das ganze «Normenpaket» um der mehr be-

haupteten als erwiesenen Absolutheit willen
in die Kritik gerät.

Casetti umschreibt diese Verbotsnormen
etwas knapp so: «Im Bereich der fundamen-
talen Güter des Lebens, der Sprache und der

Sexualität gibt es unbedingte Normen» (IV.
5. e S. 408). Konkret geht es in der moral-
theologischen Tradition zum Beispiel um
folgende, heute noch gültigen Normen: 5e-
rezc/z Leben: Niemals unschuldiges Leben di-
rekt töten! Serezc/z Sexzza/zYzïZ: Niemals
durch irgendwelche Eingriffe vor, während
oder nach dem Koitus den ehelichen Akt un-
fruchtbar machen! Niemals künstliche Be-

fruchtung, gleichgültig ob homolog oder he-

terolog, in vivo oder in vitro! Niemals Ma-
sturbation oder homosexuelles Verhalten!
Niemals vorehelichen oder ausserehelichen
Verkehr! 5erez'c/z £7ze: Niemals Geschwister-
ehe oder Polygamie! Niemals Ehescheidung
zwischen Christen (Getauften), deren Ehe

gültig geschlossen und anschliessend ge-
schlechtlich vollzogen wurde! Auf dem Hin-
tergrund der so verstandenen Unauflöslich-
keit der Ehe gilt dann auch: Niemals Wieder-
heirat! Niemals Geschlechtsverkehr in
Zweitehe! ßerez'c/z Äb/rz/nzznzAaZzo«: Nie-
mais eine Falschaussage bzw. Täuschung!

Da jedes der genannten Verbote eigens
betrachtet werden müsste, was hier nicht

möglich ist, möchte ich zur Klärung nur fol-
gende Anmerkungen machen:

2.2. Teleologischer Ansatz
und Absolutheitsanspruch
1. Zuerst bleibt anzumerken, dass der

Grossteil dieser konkreten abso/zz/e« (d.h.
hier: azzsna/zwzs/os gzz/z/ge«/ Normen nur in-
nerhalb eines bestimmten Rahmens, also un-
ter gewissen im Laufe der Geschichte immer
differenzierter beschriebenen Bedingungen
absolut gelten, wie etwa die gemachten An-
gaben zum Tötungsverbot oder zum
Ehescheidungs- und Wiederheiratsverbot
deutlich belegen. Das gilt also auch sc/zon z'«-

«er/za/b des z/eo«Zo/ogz'sc/ze« Ansatzes/ Un-
bedingt absolut, also in jeder Hinsicht
(synchron und diachron gesehen) bedin-

gungslos gelten in der moraltheologischen
Tradition vornehmlich zwei konkrete Ver-

botsnormen: Jenes der Empfängnisverhü-
tung und jenes der Falschaussage bzw. Täu-

schung.
2. Azzc/z im Ze/eo/ogz'sc/zen Absatz t/er

AZo/7M/-ec/zZ/erfzgzzng Ara«« «za« - zzzez'st z>«

Fa/znzen besZz'nznzter fiez/z'ngzznge« - zzz ab-
so/zzte« b/orzne« Ao/ntne«. Das ist dann der

Fall, wenn man gerade aufgrund von teleolo-
gischen Überlegungen (auf deontologi-
schem Urgrund) zur Auffassung kommt,
dass sich im Bereich der näher präzisierten
Bedingungen gegenwärtig keine Ausnahme-
Situation mehr denken lässt, die das verbo-
tene Verhalten noch rechtfertigen könnte
oder wenigstens als tolerabel erscheinen las-

sen würde. So wird heute von den genannten
konkreten katholischen Verbotsnormen zum
Beispiel das Verbot der Geschwisterehe in
seiner absoluten Gültigkeit nicht angezwei-
feit. Mindestens im kirchlichen Bereich hat
sich (erst in der Rüstungsdiskussion seit

1979!) zum Beispiel die Erkenntnis durchge-

setzt, dass die Anwendung von Massenver-

nichtungswaffen sittlich nicht (mehr) zu

rechtfertigen ist. Zu ähnlichem Konsens

mausert sich momentan das Verbot der Fol-

ter durch (Problem: Was muss dann als Fol-

ter in diesem absolut verwerflichen Sinn gel-

ten?).
3. Die grzznt/szïZz/zc/ze Gültigkeit der von

der katholischen Kirche gelehrten absoluten
Verbots-Normen wird - vielleicht mit Aus-
nähme des Empfängnisverhütungsverbots -
normalerweise nicht bestritten. Bezweifelt

wird allerdings - von Norm zu Norm in sehr

unterschiedlichem Umfang - ob diese im all-

gemeinen durchaus gültigen Normen im

bislang vertretenen konkreten Umfang als

ausnahmslos gültige Verbote gelten können,
ob es also nicht «ze/zr gerechtfertigte Aus-
nahmen gibt, als bislang vorgesehen war. Ist

jede (sogenannte künstliche) Empfängnis-
Verhütung Unzucht, ist jede Falschaussage
oder Täuschung verwerfliche Lüge? Ist

2. Ist jede Falschaussage verwerfliche Lüge?
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Schwangerschaftsabbruch auch im Falle
der medizinisch-vitalen Indikation in sich
schlecht? Ist jede Masturbation, ist jeder
voreheliche Verkehr «objektive» Todsünde?

Ist der Geschlechtsverkehr im Falle einer ge-
rade aus ethischen Gründen nicht mehr zu-
mutbaren Auflösung einer (kirchlich ungül-
tigen) Zweitehe schwer verwerflicher Ehe-
bruch? Usf. Wer auch nur ein bisschen

Seelsorgeerfahrung hat, wird zugeben müs-

sen, dass «einige Moraltheologen» im Erwä-

gen oder Postulieren notwendiger weiterer

Ausnahmen sicher nicht einfach dem Hedo-
nismus erlegen sind.

4. Bruno Schüller, der auf die zwei Argu-
mentationstypen auch in der Moraltheolo-
gie aufmerksam gemacht hat, 2 hat in nüch-

terner Analyse aufgezeigt, dass auch die

In der laufenden Diskussion um teleolo-
gische und deontologische Moralansätze
zeichnet sich folgende Tendenz ab: Statt dass

die umstrittenen Normen bzw. Lebensberei-
che in ihrer Problematik konkret diskutiert
werden, wird die ganze Diskussion durch
eine theologische Gesamtschau gewisser-

massen «von oben her» entschieden, entwe-
der mittels eines theo-logischen Gewalt-
Streichs oder durch einen strukturell feinma-
schigeren institutionalisierten Normfin-
dungsweg von oben nach unten.

3.1. Die im Absoluten gegründete Moral
ist deswegen in ihren Einzelnormen
nicht schon absolut
Casetti formuliert (Spaemann zitierend)

eine universale Grundthese von geradezu

ungeheuerlicher Tragweite: «Die christliche
Ethik formuliert das Ziel so, dass das Resul-

tat inhaltlich auf eine Moral mit ausnahms-
los geltenden Normen hinausläuft» (IV.5.d)
(407). Wenn die These stimmte, müsste die

christliche Moral in all ihren Normen abso-
lut sein. Eine solche Position wäre wohl nur
in einem biblizistischen oder naturrechtli-
chen Fundamentalismus möglich; in der ka-

tholischen Kirche ist sie nie vertreten wor-
den. Auch Casetti vertritt sie nicht! S. 408

wird gleich zweimal präzisiert: Die «unbe-

dingte Geltung Aast/ffrrato' sittlicher Nor-
men» sei das unterscheidende Kennzeichen

christlicher Ethik. (Das ist so nebenbei ge-

sagt eine höchst fragwürdige Umschreibung
des spezifisch Christlichen der Moral!) Und:
«Immer gab es den Aa/7e« Kern, der jeder
güterabwägenden Reflexion entzogen war».
Der «harte Kern» umfasst die oben genann-
ten konkreten absoluten Normen (407f.).
Wenn aber nur ein «harter Kern» von kon-

scheinbar rein deontologisch gerechtfertig-
ten katholischen absoluten Verbotsnormen
sv'cA e/Mrc/nvegs ömcA te/eo/ogwcAen ÜAer/e-

gt/ngen vereinten. Zum Teil wurden oder
werden diese einfach bei Gott bzw. Christus
als höchstem Gesetzgeber vorausgesetzt:
Gott weiss in seiner unendlichen Weisheit

(Vorsehung), warum er die Natur im Sinne
einer vorgegebenen Schöpfungsordnung so

und nicht anders geschaffen hat (Sinn der

Sexualität, der Ehe, der Kommunikation),
warum er zum Beispiel Ehescheidung strikt
verboten hat: Letztlich zum Heil der Men-
sehen als Individuen und als Gattung. Er hat

so die menschlichen Güterabwägungen an-

gesichts auftretender Konflikte durch die na-
türliche oder übernatürliche Offenbarung
seines absoluten Willens vorweggenommen
und ein für allemal entschieden.

kreten Normen absolut gilt, fällt die These in
sich zusammen! Wenn einzig die Ausrich-

tung auf ein absolutes Ziel der Grund für die

Absolutheit der darin gegründeten Normen
ist, dann müssten alle Normen absolut sein,

welche innerhalb dieses (christlichen) Ethos
auf dieses Ziel oder Telos ausgerichtet sind.

Das ist aber im christlichen Ethos offen-
sichtlich nicht der Fall. Warum nicht? Weil
sich aus dem absoluten Ziel der Verherrli-

chung Gottes nur eine absolute Norm ergibt:
Gott ist unbedingt zu verherrlichen. Das-

selbe gilt für die Rückführung der christli-
chen Moral auf den Willen Gottes: Dieser ist

unbedingt zu tun! usf. Konkrete absolute

Normen sind daraus unmöglich abzuleiten.

Dann ist daraus logischerweise aber auch

nicht der fragliche «harte Kern» von absolu-

ten (deontologischen) Normen abzuleiten!

Der Schluss vom absoluten Ziel auf die

absoluten Normen ist von Casetti selbst

schon erledigt worden, bevor er. seine frag-
würdige These formuliert hat. Das «Telos»

des christlichen Ethos, das notwendiger-
weise «auf eine deontische Moral mit aus-
nahmslos geltenden Gesetzen hinausläuft»
ist die Verherrlichung Gottes (407). S. 404

hatte Casetti aber schon zugegeben, dass aus

der ersten Maxime der Gottesliebe bzw. Got-
tesverherrlichung nicht abgeleitet werden

könne, was (inhaltlich, konkret) gut sei. S.

405 wird - fern dem biblizistischen Funda-
mentalismus - hinzugefügt, dass uns zwar
Christus und die Apostel das zweite Moral-
prinzip gegeben hätten, die Nächstenliebe
als Konkretisierung der Gottesliebe, aber

auch daraus «scheinen sich keine Hand-
lungsnormen ableiten zu lassen», die Wei-

sungen Christi und der Apostel hätten Gele-

genheitscharakter und gäben keine Systema-

tik. Der erste Anlauf Casettis, die

(Notwendigkeit der) Absolutheit zumindest

von Teilen der konkreten Moral aus ihrer Ge-

gründetheit in einem absoluten Ziel oder
Grund zu erweisen, darf als gescheitert gel-
ten. Es ist ein logischer Kurzschluss. Das hat
wiederum zu tun mit der mangelnden Unter-
Scheidung zwischen der Begründung des

Ethos insgesamt und jener der einzelnen

Normen.

3.2. Zwischenbemerkung: Problema-
tische inhaltliche Akzentsetzung
Casettis Hochachtung für die «unbe-

dingte Geltung bestimmter sittlicher Nor-
men als das Kennzeichen, das christliche
Ethik von jeder nur philosophisch-
naturrechtlichen unterscheidet» und die

Qualifizierung dieser «bestimmten Nor-
men» als «harter Kern» (408: beides mit
Spaemann) klingt fast so, als würde es sich

bei diesen absoluten Normen um den Ker«
der cAr/st/IcAe« Mora/ handeln. Träfe das

zu, so wäre das sowohl im Rückblick auf das

atl. (vgl. Dekalog!) und ntl. Ethos (vgl.
Gleichnisse; Bergpredigt; Briefparänese;
Tugend- und Lasterkataloge, Haustafeln
usf.) als auch im Blick auf heutige ethische

Herausforderungen individueller, zwischen-
menschlicher und sozialer bzw. universaler

Art (z.B. Gerechtigkeit, Frieden und Erhal-
tung der Natur) ein sehr fragwürdiger Kern,
wenn man sieht, dass sich hier abgesehen

vom Verbot direkter Tötung Unschuldiger
und jenem der Falschaussage nur Normen
finden, die das Sexual- und Eheleben regeln.

Angesichts des einstigen biblischen und heu-

tigen kirchlichen Wert- und Normenreich-
turns und den darin sichtbaren Akzentset-

zungen erscheint die Absolutsetzung gerade
dieser Normen doch reichlich selektiv, zufäl-

lig bzw. durch bestimmte geschichtliche Mo-
ralentwicklungen bedingt.

Wenn ich recht sehe, hat aber die kirchli-
che Lehrtradition die vorhandenen absolu-
ten konkreten Normen kaum als «harten
Kern» christlich-kirchlicher Moral verstan-
den. Sie tauchen gesammelt in modernen
moralwissenschaftlichen Abhandlungen
zum Problem absoluter bzw. universaler
Normen auf, nicht aber als Corpus der we-
sentlichsten christlich-kirchlichen Normen.
Die Zelebrierung des «harten Kerns» absolu-

ter konkreter Normen gibt diesen also einen

Kern-Wert, den sie so kaum haben.

Wahr ist allerdings, dass in der offiziellen
katholischen Moralverkündigung die Sexu-

al- und Ehemoral /«At/scA eine, wenn nicht
ehe zentrale Rolle spielt, die nun durch die

- B. Schüller, Die Begründung sittlicher Ur-
teile. Typen ethischer Argumentation in der Mo-
raltheologie, Düsseldorf 1973; überarbeitet
U980.

3. Problematische Verabsolutierung der konkreten Moral
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Absolutheit eines Grossteils eben dieser

Normen natürlich eminent verstärkt wird.
Gegen die durch die behauptete Absolutheit
der einschlägigen Normen von selbst erfol-
gende Über-Gewichtung individualethi-
scher Teilprobleme kann die ganze übrige
ethische Verkündigung der Kirche, vor allem

die ganze Sozialethik nicht aufkommen! Für
die kirchliche Öffentlichkeit, erst recht für
die gesellschaftliche und weltweite Öffent-
lichkeit wirkt zum Beispiel die katholische
Soziallehre als ziemlich unverbindliches Ne-

bengeräusch neben dem dauernd und un-
überhörbar repetierten «Beat» der Sexual-

und Ehemoral. Die Hauptgebote der katho-
lischen Moral sind für nicht weiter infor-
mierte Zeitgenossen das Verbot des voreheli-
chen Geschlechtsverkehrs, der Homosexua-

lität, der Empfängnisverhütung, der Ehe-

Scheidung und des Schwangerschaftab-
bruchs. Weitere, vor allem auch sozialethi-
sehe Schwerpunkte der katholischen Moral
sind der Öffentlichkeit leider kaum bewusst.

Solange die Sexual- und Ehemoral mit ihren
zahlreichen absoluten Verbotsnormen so

sehr im Vordergrund des kirchlichen Interes-

ses steht, dürfte es kaum möglich sein, das

reichlich schmalbrüstige Image katholischer
Moral in der Öffentlichkeit zu korrigieren.

3.3. Der neuscholastische «Dienstweg

von oben nach unten» überspielt
die Geschichtlichkeit der Moral
Die Frage nach der Verbindlichkeit von

Normen ist zugleich die Frage nach ihrer
Herkunft bzw. ihrer Genese. Wie stellt sich

Casetti das Zustandekommen der konkreten
Moral im allgemeinen und der christlichen
im besonderen vor! Seine diesbezüglichen

Vorstellungen - erschlossen aus seinem Arti-
kel - sind alles andere als eindeutig. Es ist,
wie wenn zwei ganz verschiedene Ansätze
miteinander ringen würden: Ein mehr philo-
sophischer, erfahrungsorientierter (um das

ebenfalls unter Beschuss geratene Stichwort
Autonomie nicht zu benützen) und ein strikt
theologischer-ekklesialer. Der erste wird

vom zweiten - wenn ich nach, mehrmaligem
Durchlesen der für mich widersprüchlichen
Äusserungen Casettis recht sehe - verschlun-

gen, jedenfalls werden die beiden Ansätze
nicht wirklich miteinander vermittelt.

Zum erste«, er/a/jrwwgsoWeniiertew H«-
sato Nachdem festgestellt wurde, dass sich

aus der ersten und zweiten Handlungsma-
xime der Gottes- und Nächstenliebe keine

konkreten Normen ableiten lassen («so
scheint es...»: 404.406), wird gesagt: «Wenn

ich wissen will, was nun ganz konkret die

Nächstenliebe verlangt, dann muss ich all
das berücksichtigen, was für das menschli-
che Handeln konstitutiv ist: <geschichtli-
ches Ethos, Kenntnisse, praktische Vernunft,
Wertempfinden. Sobald Moraltheologie in-

haltlich wird, hat sie offenbar weder einen

spezifischen Gegenstand noch eine spezifi-
sehe Methode) » (404.406 Zitat: Spaemann;
es ist mir unklar, ob der letzte Satz ironisch

gemeint ist oder nicht!). Die ntl. Präzisierun-

gen der Gottes- und Nächstenliebe bedürf-
ten wegen ihres Gelegenheitscharakters der

(philosophischen) Interpretation. Und hier

beginnt das Problem: Es mische sich bei der

Interpretation der Schrift Menschliches ein.

Bei der Begründung der Interpretationen be-

dienten sich die Moraltheologen pragma-
tisch irgendeiner Philosophie.

Gegen den aristotelischen Verzicht auf
eine Metaphysik des Guten und die Konzen-

tration auf eine Hermeneutik des sittlich
Guten könne man mit Plato einwenden, dass

auch das sittliche Bewusstsein degenerieren
könne. Hier schalte sich die christliche Lehre

ein, die da nach Spaemann sagt: «Die Fähig-
keit des Menschen, die Phänomene rein zu
sehen und die Dinge zur Ehre Gottes zu ge-
brauchen, ist /.'omzzzzpzerf r/wre/z c/z'e

Sw«<ie. Ohne ausdrückliche Rückbindung
des Menschen an Gott wird die Vernunft
orientierungsloses Werkzeug individueller
und kollektiver menschlicher Selbst-

sucht...» (406; vgl. 404.408.411).

Damit ist der erste Ansatz (fast?) erledigt
und der Überstieg zum zwe/fe«, //zeo/rra/z-

sc/ze« Ansatz geschaffen. Dieser ist gekenn-
zeichnet durch die Art und Weise, wie die

Folgen der Sünde für die Erkenntnis des sitt-
liehen Anspruchs «bewältigt» werden. In-
folge der Sünde könne man das sittliche Pro-
blem nicht mit ethischen Argumenten lösen,

sondern nur mit einer Bekehrung zu Gott
und seinem Sohn. Mass des guten Lebens sei

nun der Gehorsam in der Nachfolge Christi
(406). Es gehe darum die Gebote Gottes zu
halten. Christliche Ethik beziehe ihre Nor-
men auf den JFz'/fe« Gottes, «der in der O/-
/e«/zanz«g zum Ausdruck kommt; auf das

zzattzr/zc/ze Sz'ttewgesetz, das als gött/z'c/zes

Gesetz vom Sinai verkündet wurde, und auf
dessen endgültige Auslegung durch Jesus

Christus», was zur Folge habe, dass christli-
che Moral eben eine Moral für Christen sei

unter der Voraussetzung, dass alle Menschen

Christen werden sollten (407). Es folgt hier -
dessen zwingende Ableitung aus sittlichem
Naturgesetz und Offenbarung ist stillschwei-

gend vorausgesetzt - die Einblendung des

«harten Kerns» der absoluten konkreten

Normen, die Casetti kurz rein naturrechtlich
begründet, obwohl er gleich anschliessend -
der starken Akzentuierung der Offenba-

rungsmoral folgend - die Hauptaufgabe der

Moraltheologie in der (richtigen) Herme-
neutik der Lehre Jesu und der Apostel sieht

(408), deren Richtigkeit allein das Le/zrarz«/

garantieren könne, welches dadurch zum
vorrangigen Faktor der Bildung des rechten
Gewz&çe/zs werde (408ff.).

Die Zusammenfassung Casettis (411)

lässt definitiv klar werden, welches et/zz'sc/ze

De«Awz/s/er z>« ///«togrzzwd trotz a//er zwz-
sc/ze«/zz>zez« atzc/z ez«ge&azz/e« «ezzere« £)'«-
sz'c/z/e« ûfowwaHt zst. Cavettz /o/gt znz't ez'«z-

ge« wenigen _Retzz.se/ze« (etwa zzzr Äbnzpe-

tenz efes Gewissens) z/enz sattsanz Zzefaznnien

Moz/et/z/ertVezzsc/zo/asti/:, die bei lehramtli-
chen und nicht lehramtlichen Verfechtern
der zur Diskussion stehenden absoluten

konkreten Normen heute fröhliche Urständ
feiert. (Das geschieht unter dem gegenwärti-

gen Pontifikat vorwiegend unter dem Deck-
mantel des sogenannten Personalismus.)

Man erinnere sich: Gott als höchster Ge-

setzgeber tut den Menschen seinen Willen
auf zweierlei Weise kund: 1. Durch das sittli-
che Naturgesetz, das im Sinne einer der

Schöpfung von Gott eingestifteten Seins-

Ordnung verstanden wird, die zwingend zu
konkreten absoluten Normen führt (vor al-
lern in Anschluss an die «Finalität des Ak-
tes» im Bereich der Sexualität und der Spra-
che). Das normative Resultat ist der fragli-
che «harte Kern»!

Da aber die Menschen Sünder sind, da

die Vernunft, die für das sittliche Naturge-
setz zuständig ist, und der Wille geschwächt

sind, hat Gott 2. durch die ausdrückliche Of-

fenbarung «nachgeholfen», zuletzt und end-

gültig durch Christus. Leider ist damit das

Problem der Sünde mit ihren Folgen für die

Erkenntnis der Moral nicht gelöst. Es bedarf
einer richtigen Auslegung der Schrift, die ja
nur bestätigt und verstärkt, was an sich sittli-
ches Naturgesetz ist. Es muss geklärt wer-
den, was vernünftig ist und damit dem Wil-
len Gottes bzw. Christi entspricht, denn Ver-

nunft und Glaube können sich nicht
widersprechen. Darum hat Gott der Kirche
das Lehramt eingestiftet; sie (und die ganze

Menschheit) braucht in der Wahrheitsfin-
dung angesichts der sündenbedingten
Schwäche der Menschen und der drohenden

Irrtümer der Zeit eine starke Führung. Das

Lehramt hat unter Leitung des Heiligen Gei-

stes die Führungskompetenz, und zwar nicht
nur in Fragen des Glaubens, sondern auch

der Sittenlehre inkl. das natürliche Sittenge-
setz (als Domäne der Vernunft). Das Lehr-

amt hat darum die Verantwortung der rech-

ten Formung des Gewissens. Die Menschen

haben sich dem Lehramt gehorsam zu öff-
nen und sich im Falle einer dem Lehramt wi-
dersprechenden Auffassung zu fragen, ob

ihr Gewissen nicht egoistisch verbildet ist,
den bequemsten Weg geht oder vom falschen

Zeitgeist infiziert ist. Die Moraltheologen
haben den Dienst des Lehramts zu unterstüt-

zen, indem sie mit ez'«e/' Stimme die lehramt-
liehe Verkündigung weitertragen, diese ver-
tiefen und (besser) begründen und so die

Menschen zum Tun des Richtigen motivie-
ren.
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Es ist unmöglich, im vorgegebenen Rah-

men die Auseinandersetzung mit diesem

(vergangen geglaubten) moraltheokrati-
sehen Modell insgesamt und in seinen einzel-

nen Elementen aufzunehmen: Zu fragen
wäre da zum Beispiel nach dem Gottesbild
(Gott als oberster Gesetzgeber?) und dem
ihm entsprechenden Menschenbild (Mensch

- trotz eigener Gewissenskompetenz - pri-
mär Sünder und Befehlsempfänger Gottes
bzw. Christi und «Schaf» der kirchlichen
Hirten), nach dem Verständnis der söge-
nannten Offenbarungsmoral (Geschieht-
lichkeit? Originalität? Spezifikum? Ver-

bindlichkeit?), vor allem nach dem Ver-

ständnis des sogenannten Naturrechts bzw.
des natürlichen Sittengesetzes (eine im Sein

des Menschen schon vorgegebene konkrete
sittlich verbindliche Lebensordnung?). Neu

zu fragen wäre nach der Kompetenz des Lehr-
amts in Fragen des natürlichen Sittengeset-
zes, das eine Domäne der Vernunft ist, ob-
wohl es mit dem Glauben zusammenhängt,
und nach der Kompetenz des Gewissens. AI-
les in allem steht die Frage nach dem Werden

von allgemeinverbindlichen Werten und
Normen und deren Rechtfertigung an. Dazu
noch einige kritische Anmerkungen:

3.4. Immunisierung der Moral
durch Sakralisierung
Im ethischen Denkmodell Casettis wird

die ganze Genese bzw. der faktische Nor-
menbestand der katholischen Mora/ «z/Y ez-

«ezzz sa/cra/ezz Sc/z/e/ez'ZMger/ecA:/. Diegesetz-
liehen Finger Gottes halten die Fäden der

Moral von ihrem Ursprungsort - dem ewi-

gen Willen Gottes - über die vermittelnden
Zwischeninstanzen (Naturrecht, Hl. Schrift
als Zeugnis der Offenbarung, kirchliche Tra-

dition, heilige Propheten und Lehramt) bis

zum gesetzlichen Endprodukt vornehmlich
im Bereich der Sexualität, der Ehe und der

Sprache fest in Händen. Die theologische
Garantie für die ungebrochene Vermittlung
des göttlichen Willens im Lauf der Ge-

schichte ist der /fez/zge GeA/, der genau dort
wirkt, wo alle Erkenntnisfäden der Ethik zu-
sammenlaufen: im Lehramt der katholi-
sehen Kirche. Von diesem Ansatz her, der die

vom Vatikanum I sehr restriktiv gemeinte
Unfehlbarkeit des (päpstlichen) Lehramts

/oMAc/z auf die ganze lehramtliche Verkün-

digung («ordentliches Lehramt») «in
Glaubens- und Sittensachen» ausweiten

kann, kann man direkt in einem Ae/zrawzA-

poszYzvA«7M.s landen, der dann freilich regel-

mässig mit dem Verweis auf ein (angebli-
ches) «natürliches Sittengesetz» bzw. den ge-
offenbarten Willen Gottes oder generell auf
«die Vernunft» («Jeder vernünftige Mensch

muss einsehen, dass...») bestritten wird.
Das Problem ist, dass im Zweifelsfall das

Lehramt nicht nur bestimmt, was genau of-

fenbart wurde, sondern auch, was «natürli-
ches Sittengesetz» bzw. was vernünftig ist,

womit der berüchtigte Zirkelschluss voll-
ständig ist (Siehe «Humanae vitae» und
die dort behauptete natürliche Finalität des

Geschlechtsaktes!). Das normative Endre-
sultat, die vom Lehramt verkündete kirchli-
che Morallehre, ist mit Sicherheit (absoluter)
Wille Gottes und entsprechend verbindlich -
mindestens im Bereich des «harten Kerns».

Das Problem bei einer solchen Denk-
weise ist, dass hier die Ge.sc/zzc/2//zc/zAezY des

gegenwärtigen Normenbestandes der katho-
lischen Moral samt ihrer nur geschichtlich
erklärbaren inhaltlichen Gewichtung (siehe

oben 3.2.), die vielfältigen Faktoren anthro-
pologischer, wirtschaftlicher, sozialer, poli-
tischer, wissenschafts-, religions- bzw. chri-
stentumsgeschichtlicher Art, die bei der

Normbildung mitgewirkt haben, auch die

Veränderungen, welche diese Moral im
Laufe der Jahrtausende und Jahrhunderte

durchgemacht hat, überspielt. Mit andern
Worten: Die ganze .Bet/zYzgY/zezY dieser kon-
kreten Moral wird sozusagen religiös ver-

drängt, eine Bedingtheit, die nota bene nicht
Unverbindlichkeit bedeutet! Hier wird mit
einer normativen Sicherheit über das univer-
sal gültige richtige und falsche konkrete Ver-

halten operiert, das wir Menschen ange-
sichts der kulturellen und sozialen Vielfalt
im grossen diachron und synchron gesehen

und nochmals angesichts der sehr unter-
schiedlichen Handlungssituationen im klei-
nen einfach nicht haben - auch nicht aus der
Sicht des Glaubens. Deny'ewe/A Ao«Are/ gw/-

/z'ge« Willen Gottes kennen wir nicht ein für
allemal, ausgedruckt in klaren Gesetzes-

buchstaben, wir müssen ihn laut Paulus
einerseits durch Nichtangleichung an die

Welt - ein berechtigtes Anliegen der deonto-
logischen Moral -, aber auch durch Wand-
lung und Erneuerung unseres Denkens stän-

dig neu suchen (Rom 12,2). Blickt man auf
die Einheit in aller Vielfalt, die sich im
Neuen Testament gerade mit dem Wirken
des Geistes verbindet (vgl. bes. 1 Kor 12!),
sieht man, wie im Urchristentum die stritti-
gen ethischen Fragen zwischen Juden- und
Heidenchristen angegangen und gelöst wur-
den (Gal; Apg), fällt es schwer anzunehmen,
dass der Heilige Geist vor allem dafür be-

sorgt sein soll, dass alle Menschen unabhän-

gig von ihrem Haarbestand, ihrer Haarart
und ihrer Frisur über den gleichen Kamm ge-
Schoren werden sollen. Es ist darum schwer-

lieh einsichtig, warum ausgerechnet die von
Casetti favorisierte deontologische Moral
mit dem «harten Kern» absoluter konkreter
Normen das christliche Handeln im Gegen-
satz zur teleologischen Ethik «als einmaliges
Moment einer universalen Sinnstruktur,
«z'c/z/ «A Fa// ezYzer Fege/» verstehen soll.
«Mein Wissen und Handeln ist nicht der Fall

einer Regel, sondern der einmalige Part im
Weltdrama. H. U. von Balthasar würde hier
wohl von Theodramatik sprechen. Wenn je-
der einzelne ein unersetzlicher und unver-
gleichlicher Teil in einem einmaligen Univer-

sum ist, das von Gott her seinen Sinn emp-
fängt, dann ist es nicht mehr
unwahrscheinlich, sondern anzunehmen,
dass kein Haar von unserem Kopf fällt ohne
Gottes Willen» (S. 407 zu IV. 5. b). Gerade

die im Anschluss an die behauptete Absolut-
heit konkreter Normen entstandene kasuisti-
sehe Moral versteht den Menschen bloss als

Anwendungs-Fall (Casus) einer allgemein-
gültigen Norm, an der zugunsten dieses

Menschen (wegen der Verherrlichung Got-
tes?) kein Jota geändert werden darf. Not-
falls wird dann bei Unbegreiflichkeit einer

absoluten Norm im Blick auf eine konkrete
Situation der «Heroismus zur Pflicht» (408:

Spaemann). Diese moralische Opfertheolo-
gie ist nicht ungefährlich: Was sich in einer

gewissen Situation tatsächlich als «Pointe
der christlichen Existenz» erweisen kann

(ebd., Spaemann), könnte sich im Blick auf
die behaupteten konkreten absoluten Nor-
men ausnahmsweise - nennen wir es «homo-
dramatisch» - als Opferung von Menschen

an den Moloch «absolutes Gesetz» heraus-

stellen! Eine gewisse katholische Moral
scheint vergessen zu haben, was für Paulus

zentral war: Dass der Buchstabe des Geset-

zes töten kann!
Auch die gegen die «funktionale Ein-

Schmelzung aller Handlungsnormen» in
einer «Ethik der Güterabwägung» gerichtete
Zelebrierung der «unbedingten» christli-
chen Moral als «F>"e«z<7Aö/pe/' /« ezne/' /zzo-

c/ezvzezz UFA», als «Stein des Anstosses» ist
ein zweischneidiges Schwert (407f, zu IV. 5.

d). Damit lässt sich wahrlich auch Proble-
matisches religiös vergolden. Moralische Ra-

dikalität ist als solche noch nicht automa-
tisch Ausdruck des ankommenden Reiches

Gottes (wie bei Jesu moralischer Verkündi-
gung), vor allem dann nicht, wenn diese Ra-

dikalität gnadenlos wird.
Die Folge dieses Ansatzes ist, dass die

faktisch von der Kirche gelehrte Moral min-
destens in ihrem «harten Kern» konkreter
absoluter Normen zY«razz«A/e/Y zzzziY ta/zz/z-

sz'e/7 wird. Sie wird jeder Diskussion entzo-

gen mit «Argumenten» wie den folgenden:
«Die Weisungen Christi: (Verkaufe alles,

was du hast>, (Komm und folge mir nach)

waren auch gar nicht der Reflexion und
dem Diskurs als Angebot übergeben. Rück-

fragen finden nicht statt. Wo die Rede vom
essbaren Fleisch des Menschensohnes An-
stoss erregt, da hat Christus nur die lakoni-
sehe Frage: (Wollt auch ihr gehen?). Mit an-
deren Worten: er erwartet, dass seine Er-

mächtigung zu solcher Rede jenen
unmittelbar evident ist, die der Vater zieht»
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(Zitat Spaemann S. 407 zu IV. 5. a). Wenn in
der Diskussion um den «harten Kern» solche

theo- oder christologischen Register gezo-

gen werden, werden nicht nur grundlegende
ethische Wahrheiten (was sehr wohl zutrifft
etwa für die Verbindung von Glaube bzw.

Heil und Ethos), sondern ganz konkrete
ethische Verhaltensregeln so quasi in den

Rang von geoffenbarten Glaubenswahrhei-

ten erhoben. Da werden prophetische Nach-

folge-Worte Christi, in denen es um das Ja

oder Nein zu Christus als unserem Erlöser

geht, ohne Wimperzucken mit dem katholi-
sehen «Pillenverbot» und anderem gleich-

gesetzt, was zur Folge hat, class jeder Zwei fei an

der absoluten Gültigkeit solcher konkreter
Normen als Uneinsichtigkeit des Unbekehr-

ten interpretiert wird, dass anderes Denken

unchristlich und unkirchlich ist und dass alle

die, welche diese Normen nicht buchstaben-

getreu in die Tat umsetzen, menschenunwür-

dig handeln und zur Abschaffung des Men-
sehen beitragen. Der katholische Funda-
mentalismus kann wie jeder andere in

Menschenverachtung umschlagen. Es ist ge-

rade die christlich-theologische Einkleidung
solch hochmoralisch daherkommender Re-

densarten, welche diese unerträglich ma-
chen!

In der von Casetti versuchten Art werden

weder die Probleme der direkt Betroffenen
gelöst - in diesem Falle jene der Ärzte, die

mit der kirchlichen Lehre Mühe haben -
noch jene der Moraltheologie, welche die

Probleme nicht schafft, sondern sie im Le-

ben vorfindet und reflektiert. Wenn die

Richtigkeit einzelner Normen - zumindest
deren absolute Verbindlichkeit - bezweifelt

wird, hilft es nicht, generell zu behaupten,
dass ethische Verbote die wahre Freiheit
nicht behindern, da sie ja nur «die Erfüllung
des Menschseins» sichern wollen. Die anste-

hende Frage ist schlicht die, ob sie das tat-
sächlich tun. Diese Frage nach dem Sinn
bzw. der Berechtigung einzelner Normen ist
mit einer deontologisch-theologischen Pau-

schaltheorie nicht zu beantworten. Da-

durch, dass man umstrittene Normen durch
Sakralisierung jeder Diskussion entzieht,
sind auch die anstehenden Probleme nicht
gelöst, sondern eher verschärft. Die konkre-
ten Probleme sollten offen und möglichst
ideologiefrei diskutiert werden. Das gilt für
das Gespräch zwischen kirchlichen Amtsträ-
gern und direkt Betroffenen wie für das Ge-

spräch zwischen den Lehramtsträgern und
den Moraltheologen. Sonst entstehen unnö-
tige Gräben und mit der Zeit auch Feindbil-
der (als Projektion), hüben und drüben:
Zum Schaden der Kirche und der christli-
chen Moral, letztlich zum Schaden «erfüll-
ten Menschseins» heute.

//ans Z/o/ter

«Mit Kindern leben,
glauben, hoffen»
Schon zum zweiten Mal lag kürzlich in

den Briefkästen aller Deutschschweizer

Pfarrämter der gelbe Prospekt, der für die

Aktivierung der pfarreilichen Elternbildung
wirbt und dafür gleich ein Kurspaket zum
Kauf anbietet. Das Sekretariat «Theologie
für Laien» in Zürich hat es unter Beizug von
Fachleuten der religiösen Elternbildung mit
Unterstützung der Frauen- und Mütterge-
meinschaften FMG und des Katholischen
Frauenbundes SKF erstellt und schon vor ei-

nem Jahr erstmals vorgestellt.
Nun sind bereits gegen 200 Pakete ausge-

liefert worden, und an den Einführungs-Se-
minarien im vergangenen Winter haben über
250 interessierte Kursleiter/-innen teilge-

nommen - zum allergrössten Teil engagierte
Laien. Dieses grosse Interesse hat die Her-
ausgeber natürlich gefreut, sowohl bezüg-
lieh «Absatz» der Kurspakete als auch -
mehr noch - aufgrund der vielen Begegnun-

gen mit jungen Eltern, welche die Sache in
ihren Pfarreien an die Hand nehmen woll-
ten. Gleichzeitig fragte man sich aber, ob

draussen in den Pfarreien mit diesem Kurs-

projekt gleichviel in Bewegung gebracht wer-
den könnte. 35 Kurse mit rund 700 Teilneh-

mern/-innen sind inzwischen angelaufen.
Eine Umfrage unter den bisherigen Bezü-

gern des Kurspakets gibt etwas Überblick
über Chancen und Grenzen, Freuden und
Mühen mit diesem Kurswesen.

Starkes Interesse bei Land-Pfarreien
Bezüger des Kurspakets sind praktisch

alles Land-Pfarreien, mit Ausnahme der

Stadt St. Gallen, wo 10 Pfarreien (darunter
eine evangelisch-reformierte) das Paket be-

stellt haben. Es ist denkbar, dass Stadtpfar-
reien im allgemeinen für die Erwachsenen-

bildung grosszügigere finanzielle Mittel zur
Verfügung haben und damit regelmässig

Fachleute als Referenten bestellen können -
auch für die Elternbildung. So gesehen

kommt den Landgemeinden das Kurskon-

zept mit dem «Kurspaket» sicher entgegen.
Das trifft zum Beispiel besonders zu auf die

vielen kleinen Pfarreien im deutschsprachi-

gen Wallis. Dort hat das Bildungshaus St.

Jodern in Visp eigene Einführungstage an-
geboten und eine Kostenvergünstigung für
finanzschwache Gemeinden vermittelt. Den

Laien-Kursleitern/-innen im Deutschwallis
stehen zudem «auf Abruf» verschiedene

Theologen für die Begleitung und Beratung

zur Verfügung.

Können Laien solche Kurse leiten?
Das Kurskonzept sieht vor, dass enga-

gierte Laien in den Pfarreien die Leitung
übernehmen, vorzugsweise im Team zu

zweit, zu dritt oder gar ein paar Elternpaare.
Unter ihnen sollte allerdings auch jemand et-

was «religiös-theologischen Vorsprung» ha-
ben (zum Beispiel Glaubenskurs, Kateche-

tikausbildung o. ä.). Ausserdem ist es hilf-
reich und sinnvoll, wenn sich ein Mitglied
des Seelsorgeteams als tatkräftiger Begleiter
und Berater zur Verfügung hält. Diese Idee

wurde in etwa 30 der 35 Kurse voll realisiert
und als sehr befriedigend empfunden.
Lediglich in vier Gemeinden haben die Seel-

sorger die Kursleitung selber und allein ge-

führt.
Eigentliches Wesensmerkmal des Kurs-

konzepts ist jedenfalls die AErsgesta/tang
o/meAe/e/'ent orten Äe/eren t/n. Es ist zweifei-
los wertvoll und anregend, in Elternbil-
dungskursen vom Sachwissen und von den

vielfältigen Erfahrungen bekannter Fach-

leute zu profitieren. Allerdings liegt es auch

in der Natur solcher Veranstaltungen, dass

«Belehrung» Vorrang hat vor intensivem
Austausch und Auseinandersetzung unter
der Teilnehmerschaft. Bei diesem Kurs ist es

umgekehrt: er verspricht den grössten Nut-
zen und Gewinn durch das ernsthafte Eltern-
gespräch (über 7-13 Runden) im kleinen
Kreis (ca. 15 Teilnehmer/-innen).

Ob die Eltern Interesse zeigen?
Die eingangs erwähnte Gesamtteilneh-

merzahl von 700 auf 35 Kurse ergibt durch-
schnittliche Kursgruppen von 20 Personen.

Dies bedarf etwas genauerer Betrachtung.
Auffallend ist einmal mehr, dass die Matter
/n/t 77% und die Later n?/t 25% vertreten
sind. Dabei sind es die kurzen Kursangebote
(bis 5 Abende) mit grossen Teilnehmerzah-
len (über 20 Teilnehmer/-innen), welche den

Anteil der Väter anheben. Bei längeren Kur-
sen liegt das Verhältnis Mütter/Väter eher

bei 85%/15%.
Eine kritische Frage gegenüber dem Kurs-

konzept war immer jene, o/> rte«« ztesÄnge-
Z>otcte.s gangen G/wto'&wr.s'e.swzï 7 Lferanstat-

tnngen yange £7tern n/c/it «atoc/zrecAen»
A:önnte. Eine solche Ausschreibung haben
denn auch nur 15 Veranstalter «gewagt».
Darunter sind nun tatsächlich 4 kleinste

Kursgruppen mit weniger als 13 Teilneh-

mern/-innen, jedoch auch 7 grosse mit über
20. Es lässt sich nicht klar ableiten, dass län-

gerdauernde Kurse deutlich weniger Teilneh-
mer/-innen finden (jedoch weniger Väter!).
Hingegen halten die Herausgeber an der

Meinung fest, dass längerdauernde Kurse

unter der Teilnehmerschaft grössere Ver-

trautheit und auch dem Einzelnen mehr Ge-

winn bringen.
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Do/-/«20« öe/ e/new so/c/te« p/arre/V/cAen

Ahrs eine« 7èi/ne/!/ne/-ôeiirag ver/ange«?
Das Kurskonzept empfiehlt dies ausdrück-

lieh; man rechnet damit, dass die Bereit-
schaft für ein Kursentgelt auch die erhöhte
Bereitschaft eigenen Mitdenkens und die Er-

Wartung eines persönlichen Gewinns mitein-
schliesst. Bei insgesamt 20 Kursen wurde ein

Beitrag verlangt: pro Abend durchschnitt-
lieh Fr. 6- für Einzelpersonen, Fr. 8 - für
Ehepaare. Im Überblick lassen sich dazu kei-

nerlei Rückschlüsse auf die Teilnehmerzah-
len ziehen. Es fällt lediglich auf, dass bei

kürzeren Kursen (4-5 Anlässe) eher auf ein

Teilnehmerentgelt verzichtet wird.

Wo gibt's Probleme?
Diese liegen allem Anschein nach (und

erwartungsgemäss!) im Kor/e/c? der Kurse!

Die Herausgeber versprachen an den Ein-

führungs-Seminarien: Wer immer den Mut
aufbringt und die Mühen durchsteht, einen

Kurs zu organisieren, der wird es nicht be-

reuen. Wenn einmal die Kursgruppe gemein-

sam auf dem Weg ist, wird man gefreute Er-

fahrungen machen! Das bestätigen die

grundsätzlich sehr positiven Rückmeldun-

gen. Das Kurspaket sei eine «wahre Fund-

grübe» für Kursleiter/-innen, ein reichhalti-

ger «Baukasten». Wohl könnten einzelne

Teile durchaus noch anders und besser sein,

runder oder kantiger, kleiner oder grösser,

farbiger oder einheitlicher. Im Ganzen gese-

hen empfindet man aber den Kurs als gelun-

gen und gut. (Es liegen für das Ergänzungs-

paket zu Weihnachten / Ostern bereits über
100 Bestellungen vor).

£7« igeAra/i ober Aranc/h es ansc/te/nent?

/nr den «An/an/»
Nicht alle Seelsorger mögen leicht und

bedenkenlos diese religiöse Bildungsarbeit
mit Laien teilen oder ihnen gar abtreten. Es

scheinen sich für diese Kursleitung auch

junge Erwachsene engagieren zu wollen, die

sonst nicht eben viel in der Kirche zu sehen

sind. Andererseits bedauern einige Seelsor-

ger, dass in den angestammten Frauenverei-

nen gerade jene Frauen fehlen, die sich ein
solches Engagement zumuten. Grundsatz-
lieh tauchen auch schon in den Vorberei-

tungsgesprächen etwa in Pfarrei- und Kir-
chenräten Bedenken auf, welche die «Kom-

petenz» der sich für die Leitung zur
Verfügung stellenden Laien anzweifeln oder

gar in den Kursunterlagen einen Mangel be-

züglich Konfessionsdeutlichkeit o. ä. fest-

stellen. Für die Klärung solcher und anderer

berechtigter Fragen müssen die Interessen-

ten dieses Kursprojekts jedenfalls genügend
Zeit und Sorgfalt einräumen.

Zta nnc? c/orf ist eins F/««wz/e//e
ein Aez7c/er P«n£i
Die Anschaffungskosten für die beiden

Pakete (Fr. 500- für den Grundkurs, Fr.

400 - für den Ergänzungskurs) scheinen da-

bei weniger problematisch zu sein als alles

weitere, das eben bei einem solchen Projekt
noch dazukommt: Spesen der Kursleiter/-in-
nen zum Beispiel für die Teilnahme am Ein-
führungs-Seminar, und erst recht eine allfäl-
lige Honorierung für die Kursleitung. Für
letzteres empfiehlt das Kurskonzept eine Re-

gelung nach den Honorierungsansätzen von
Oberstufenkatecheten. Eine solche Hono-
rierung wird nun aber nur von drei Kursorten
her gemeldet.

Für die Herausgeber ist diese Art pfarrei-
liehen Dienstes absolut vergleichbar mit je-
nem der Kinder- und Jugendkatechese, wo
das Prinzip der völligen Ehrenamtlichkeit
längst nicht mehr möglich ist. Die Leitung
dieses Kurses umfasst zuerst einmal das

gründliche Vorstudium aller Unterlagen,
dann die konkrete Vorbereitung für die nöti-

gen Informationen, Impulse, Fragestellun-

gen, Zusammenfassungen; und schliesslich

am Anlass selber konzentrierte und ruhige
Gesprächsleitung. Dazu kommen praktische
Vorkehrungen für Kursausschreibung, Re-

servierung und Herrichten der Lokalität,
Kopieren von Teilnehmerblättern, Bestel-

lung von Literatur zur Ansicht für die Eltern
usw. Die Rückmeldungen zu diesem Thema
sind leider sehr vage und zum Teil bedenk-
lieh. Einzeldarstellungen hierzu nützen nie-

mandem viel, jedoch vielleicht der eindring-
liehe Aufruf, diesen Aspekt der pfarreilichen
Elternpastoral in den kirchlichen Finanzgre-
mien wirklich ernsthaft und weitsichtig zu

diskutieren. Vergleiche zu den Auslagen für
die Katechese sind dabei angebracht...

Ob es schliesslich etwas bringt?
Der Gewinn für die jungen Eltern an ei-

nem solchen Kurs ist dahingehend zu erhof-
fen, dass ihnen ihr eigener religiöser Stand-

ort und ihre Lebens- und Erziehungsziele
deutlicher bewusst werden. Nicht Rezepte
und unumstössliche Wahrheiten wollen ver-
mittelt werden, sondern Zeit und Raum für
gemeinsames Suchen zusammen mit ande-

ren Eltern. Die inhaltlichen Informationen,
Impulse, Bilder, Bibeltexte usw. sollen dazu

hilfreich anleiten - sparsam mit Belehrung,
offen und einladend aber für Besinnung und

Gespräch.

Ob die jungen Eltern danach wieder
mehr in die Kirche gehen?
Das hängt nicht allein von der Kursteil-

nähme ab. Aber vielleicht lässt sich mit den

Eltern gemeinsam erkennen, in welchen For-

men und mit welchem Verständnis sie zu-
sammen mit den Kindern ins Pfarreileben
hineinwachsen können. Und was für Ge-

meinschaftserfahrungen könnten dazu bes-

ser geeignet sein, als jene einer guten Kurs-

gruppe?

Der ganzen Sache ist sicher weiter anhal-
tender Erfolg zu wünschen - nicht nur im gu-
ten Absatz der Kurspakete, sondern vor al-
lern für die Realisierung von pfarreilichen
Elternrunden. Nene Azn/MArnngs-Se/n/nß-
n'en sind für den Herbst angesagt: 4,/5. No-
vember im Kloster Fischingen, 25./26. No-
vember im Bildungshaus Schwarzenberg.
Ein ausführlicher Prospekt und weitere Aus-
künfte sind erhältlich beim Sekretariat

Theologie für Laien, Postfach 280, 8032 Zü-
rieh, Telefon 01-261 96 86. ArnV GAezzz

Berichte

Internationale Diakonats-
bewegung: «Mit kleinen
Schritten auf grosse
Optionen hin unterwegs»
Wenn man die alte Definition von Sym-

posium: «Festliches Mahl und Gespräch un-
ter Freunden» ausweitet in : «Freundschaft-
liches Gespräch unter Frauen und Männern
zu einem gemeinsamen Thema», dann trifft
das griechische Wort auf die drei Tage dau-
ernde Begegnung des Internationalen Dia-
konatszentrums (IDZ) vom 20. bis 23. April
in Pensier genau zu. Das IDZ in Freiburg
i. Br. hat in Zusammenarbeit mit dem Pasto-

raitheologischen Institut in Freiburg i. Ü. zu
einem Symposium eingeladen; Anlass waren
30 Jahre internationaler Zusammenschluss
verschiedener Diakonatskreise und 25 Jahre

Einführung des Ständigen Diakonates durch
das Vaticanum II. Zum erwähnten freund-
schaftlichen Gespräch trafen sich Zeugen
und Pioniere der ersten Zeit, Frauen und
Männer aus der Ökumene, Diakonissen und

Diakone, Theologinnen und Theologen, Bi-
schöfe und Professoren. Über 50 Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer aus 16 Ländern -
auch aus den USA, aus Brasilien und Süd-

afrika - kamen im Haus der Dominikanerin-
nen von Pensier zusammen.

Wenn man die Wirkungsgeschichte des

Ständigen Diakonates betrachtet, stellt sich

zuallererst die Frage, inwiefern die Diakone
dem diakonischen Auftrag der Kirche bei-

spielhaft nachkommen und dazu beitragen,
dass die (leiblich und geistig-seelisch) Hung-
rigen, Durstigen, Fremden, Nackten, Kran-
ken und Gefangenen im Sinn von Mt 25 als

«Christussakrament» erfahrbar werden

(Prof. Dr. Helmut Erharter). Wenn auch auf
diese Frage keine quantifizierbare Antwort
gegeben werden kann, so wurde an der Ta-

gung doch deutlich: Es geht beim Ständigen
Diakonat in erster Linie um die zeugnishafte
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Ausübung der Diakonie in der Welt und erst

viel später um ein liturgisch-kultisches Amt.
Von daher wurde aus den vielen Berichten

von überallher klar: Die Vielfalt des Ständi-

gen Diakonates kennzeichnet diesen Dienst

mehr, als kirchenamtliche Reglemente es

tun. Das Spektrum diakonischer Arbeit
reicht von der Verkündigung des Evangeli-

ums über die Betreuung von behinderten
und gefangenen Menschen, vom Besuchs-

dienst und der Beratung in vielerlei Lebens-

fragen über Taufe und Beerdigung hin zu

Bildungs- und Bewusstseinsarbeit und hin

zur konkreten politischen Diakonie vorwie-

gend in den Ländern der 3. Welt (z. B. Dia-
kone als Vertreter der Armen und Rechtlosen

vor den Gerichten, Diakone als Gewerk-

schafter, als Friedensarbeiter und Ökolo-

gen). Diese Vielfalt schliesst auch den Ge-

meindeleiter ein, dort, wo es - aus verschie-

denen, auch hausgemachten Gründen - an
Priestern mangelt.

In den Gesprächen und Referaten wurde

deutlich, dass Ehe/Familie und ordiniertes
Amt selbstverständlich zusammengehen
und dass die Gleichberechtigung der Frauen
ebenso selbstverständlich die Zukunft der

Ämter prägen muss (Bärbel de Groot-
Kopetzky). Es tat gut, von einem Bischof zu

hören, dass die alte Kirche immer mit gross-
ter Flexibilität auf die Anfragen und Anfor-
derungen der Zeit geantwortet hat und dass

diese Beweglichkeit auch heute verlangt und

möglich ist (Dr. Anton Hänggi, Alt-Bischof
von Basel).

Ständiger Diakonat als zeugnishaft ge-
lebte Diakonie - in seiner welthaften und
ökumenischen Dimension, im selbstver-

ständlichen Einbezug der Frauen - wird in

Zukunft der Klerikalisierung mehr entgehen
und zugleich die Priesterberufung nicht ge-
fährden. Dies hat bereits für heute Bischof
Fritz Lobinger glaubhaft dargestellt, als er

von seinen Erfahrungen mit Diakonen in der
Diözese Aliwal North in Südafrika erzählte.

Zwei Punkte waren dabei besonders ein-

drücklich: Der Diakon wächst erstens aus

der lebendigen Gemeinde heraus und durch-
läuft einen mehrjährigen Prozess, bis er or-
diniert wird, und zweitens geht der Diakon
diesen Weg nie allein, sondern immer in der

Gruppe, im Team. Der Dienst des Diakons
wird dabei von allem Anfang an vernetzt mit
den anderen Diensten der seelsorgerlichen
Praxis. Dabei sind alle Beteiligten Lernende:
die Gemeinde, die Anwärter auf den Diako-
nat, die Priester und nicht zuletzt der Bi-
schof. Auf solche Weise ist es leichter, dem

uneingelösten Anspruch der Kirche, Armen,
Schwachen und Hilfsbedürftigen Heil und
Hilfe zu bringen, gerecht zu werden und den

diakonischen Dienst in die Tat des Glaubens

umzusetzen. Leichter fällt es dann auch, das

Amt nach der Not-Wendigkeit zu definieren

und nicht die Not-Wendigkeit nach dem Amt
(Prof. Dr. Hermann Steinkamp).

Eine Kirche, die zu den Hecken und Zäu-
nen des Lebens und der Gesellschaft hinaus-

geht, wird ihre Hausordnung und Architek-
tur ändern müssen, damit die Diakonie in ih-

rer ganzen Fülle wahrgenommen werden

kann, damit das Leben vor dem Reglement
und dem Gesetz kommt (Prof. Dr. Leo

Karrer).
In einer Zeit, da viele Menschen kirchen-

distanziert und wohl auch kirchenerschöpft
sind, muss die Diakonatsbewegung mit klei-
nen Schritten auf grosse Optionen hin unter-

wegs sein. Die grossen Optionen sind - es sei

nochmals erwähnt - die Aufhebung der

Grenzen zwischen Kirche und Welt durch
eine Diakonie, die den Menschen in seiner

ganzen Armut und Schwäche dort aufsucht,
wo er sich befindet; der gleichberechtigte
Einbezug der Frauen ins Amt und die Er-
kenntnis, dass Christen und Kirchen heute

nur noch ökumenisch glaubwürdig sein kön-

nen (Prof. Dr. Claude Bridel).
Genau einen Monat nach dem Sympo-

sium fand in Basel die Europäische Ökume-

Charismatische
Erneuerung
Von den gut 5000 Mitgliedern folgten ge-

gen 1000 der Einladung zur 3. Nationalen
Tagung der Erneuerung aus dem Geist Got-
tes vom 7. bis 11. Juli 1989 in Einsiedeln. Aus
den verschiedenen Gebetsgruppen der gan-
zen Schweiz strömten sie nach Einsiedeln.
Viele andere wären gerne gekommen, wenn
sie nicht durch berufliche oder familiäre Ver-

pflichtungen verhindert gewesen wären. Das

Zelt, in dem wir tagten, ist ein Gleichnis für
unsere geistige Haltung: keine festen Struk-
turen, keine feste Burg, die vom stets not-
wendigen Weiterziehen abhält.

Vorträge
Als Prediger wirkte wiederum P. Raniero

Cantalamessa, der bis 1979 an der Universi-
tät S. Cuore in Mailand als Dozent für «Ge-
schichte der christlichen Anfänge» gewirkt
hat, sich dann für ein Jahr der Besinnung ins

Kapuzinerkloster Bigorio TI zurückzog und
seither beinahe in allen Erdteilen im Sinne
der «Erneuerung aus dem Geist Gottes» die

Frohbotschaft Jesu Christi verkündet. Seit

einigen Jahren wirkt er auch als Prediger im

päpstlichen Haus.
Als Tagungsmotto wurde der 2. Vers des

16. Psalmes gewählt: «Du bist mein Herr,
mein ganzes Glück bist Du allein.» P. Ranie-

ro hat im ersten Vortrag ins Verständnis die-

nische Versammlung «Frieden in Gerechtig-
keit» statt. Mit diesem historischen Ereignis
wird deutlich, wo der Diakon/die Diakonin
seinen/ihren Dienstort hat: nämlich überall

dort, wo es um mehr Gerechtigkeit, Frieden

und Bewahrung der Schöpfung geht, und

zwar in einer Weise, welche das gesellschaft-

lich-politische Engagement gleichberechtigt
neben die Einzelseelsorge und die Liturgie
stellt.

Die Diakone sind erst unterwegs zu ei-

nem Ständigen und eigenständigen Diako-

nat, der sich definiert aus den oben beschrie-

benen Prozessen und damit zu einem auto-

nomen und gleichwertigen Amt werden

kann neben und mit den anderen Ämtern in
der Kirche. Die sogenannte Ämter-Triade ist

keine gestufte Ordnung, sondern - um noch-

mais ein Wort von Bischof Fritz Lobinger
aufzunehmen - vergleichbar mit einem drei-

beinigen Stuhl, dessen Beine alle gleich lang
und gleich stark sein müssen, damit der

Stuhl hält, was er verspricht.

A/arAr« Fn'erf//

ses Psalmverses eingeführt und eindrücklich
aufgezeigt, wie Menschen, die diesen Vers

gläubig und bewusst-verstehend beten kön-

nen, eine besondere Freiheit und ein tiefes,

tragendes Glück erfahren.
In den andern Vorträgen stellte er uns

Maria als Spiegel der Kirche und des einzel-

nen Christen vor. Alle Zuhörer waren beein-

druckt, ergriffen und begeistert von den ge-
sunden, praktischen Gedanken der drei Vor-

träge, die P. Raniero in französischer Spra-
che vortrug und die simultan ins Italienische
und sequenzartig für die Deutschsprachigen
übertragen wurden. Er trug viele Gedanken

aus seinem Buch «Maria, Spiegel der Kir-
che» vor, das er seinerzeit den evangelischen
Brüdern und Schwestern gewidmet hat, um
ihnen für alles, was er von ihnen empfangen
durfte, zu danken. Im ersten Vortrag entfal-
tete er aus dem Geheimnis der Menschwer-

dung Jesu in Maria durch den Hl. Geist eine

Typologie für unser Verhalten als Christen.
Im zweiten Vortrag zeigte er auf, was die Art
und Weise, wie Maria Jesus durch sein Leben

begleitet hat, für unser Christsein bedeutet.

Im dritten Vortrag legte er uns dar, was es für
uns heutige Christen bedeutet, wenn es in

Apg 1,14 heisst: «Sie verharrten einmütig im
Gebet zusammen mit den Frauen und Ma-
ria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brü-
dern.»

Zu Beginn der sakramentalen Versöh-

nungsfeier am Samstag abend gab der Refe-
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rent wertvolle Impulse zur Gewissenserfor-

schung anhand der acht Seligpreisungen im
Matthäusevangelium. Am Sonntag abend

bot er uns eine theologische Begründung für
die eucharistische Anbetung. (Wer sich für
die Vorträge näher interessiert, kann diese

auf Kassetten beim Sekretariat «Erneuerung
aus dem Geist Gottes», 6067 Melchtal, be-

ziehen.)

Gottesdienste
Der eigentliche Kern unserer nationalen

Tagungen bilden aber nicht die Vorträge,
sondern die Wortgottesdienstes und Eucha-
ristiefeiern. Dabei hat sich sicher ereignet,
was die Belgische Bischofskonferenz schon

vor zehn Jahren über die Charismatische Be-

wegung zusammenfassend unter anderem

geschrieben hat: «Die Erneuerung hilft dem

Christen, ohne menschliche Scheu und ohne
Formalismus zu beten. Sie leitet ihn an, sei-

nem Glauben und seinem Beten vollmensch-
liehen Ausdruck zu geben, so dass Geist, Ge-

müt und Körper auf ihre Weise mitbeten. Sie

kennt die Inhalte christlichen Betens: Anbe-

tung, Lobpreis, Vertrauen, Reue, Hingabe,
Freude, Dank. Solch von Glaube und Lob-
preis getragenes Beten ist zugleich eine reli-
giöse, moralische und psychologische The-

rapie, die unserer Zeit bei ihrer religiösen
Blutarmut so not tut» (Zitat nach Norbert
Baumert, Gaben des Geistes Jesu, Styria
1986, S. 49 f.). Im intimen Rahmen der ber-

genden Gebetsgruppen in den Pfarreien 1er-

nen die Gläubigen, ihre Gedanken und Ge-

fühle in Worten, Gesten und Bewegungen
auszudrücken, so dass sie auch in der gros-
sen Gemeinschaft einer nationalen Tagung
sich zur Freude und Erbauung aller ebenso

äussern können. Aussenstehende empfinden
diese Liturgie vielleicht als chaotisch und

ungeziemend. Wer sie mitvollziehen kann,
erfährt den Reichtum dieser Liturgie, die

ganz den Vorschriften der Liturgiekonstitu-
tion entspricht. In diesen Liturgiefeiern wer-
den alle zum Subjekt der Liturgie; Konsum-
liturgie gibt es bei uns nicht.

Wir haben bei der Nationalen Tagung
1989 ein grösseres Mass an bischöflicher Eh-
re erfahren dürfen, als uns wohl zusteht. So

hat Weihbischof Mraeftee Graft die Gläubi-

gen aus der Westschweiz nach Einsiedeln be-

gleitet und mit uns am Samstag Eucharistie

gefeiert. Am Sonntag besuchte uns Bischof
Dr. Otto IFüst, der vor zwei Jahren mit den

Bischöfen Florian Kuntner, Wiener Neu-

Stadt, und Josef Stimpfle, Augsburg, im

Grünewald-Verlag das Buch «Erneuerung
aus dem Geist Gottes, Ermutigung und Wei-

sung» herausgegeben hat, worin sie verschie-
dene Erneuerungsbewegungen im deutsch-

sprachigen Raum anerkennen und zum
Durchhalten ermutigen. Nach der Euchari-

stiefeier mit Bischof Wüst tanzte jung und
alt noch zur Ehre Gottes bis zum Nachtes-

sen. Am Montag feierte auch Weihbischof
Martttt Göcftte/", dem von der Schweizer Bi-
schofskonferenz alle geistlichen Erneuerun-

gen in der Schweiz anvertraut worden sind,
mit uns in der Klosterkirche Eucharistie.
Ebenso hat uns gefreut, dass Abt Dr. Georg
//ofcfterr bei uns vorbeigekommen ist, um
einen Vortrag von P. Raniero anzuhören. Be-

sonders beeindruckt hat uns der Besuch des

ehemaligen Generals des Kapuzinerordens.
P. Pasqual Rivalsky, mit seiner faszinieren-

den Ausstrahlungskraft. Er hat 1979 P. Ra-

niero erlaubt, seine Dozententätigkeit auf-

zugeben und für die Charismatische Erneue-

rung tätig zu sein. Allen genannten und den

vielen ungenannten Gästen herzlichen
Dank. Ohne dass wir sie vereinnahmen

möchten, bleiben sie uns liebe Brüder im
Herrn.

Für die Jugendlichen und Kinder wurde
ein Spezialprogramm durchgeführt. Sie fei-

erten leider nie Gottesdienst mit den Er-
wachsenen im Zelt. Ob diese strikte Tren-

nung bei unserer Art, Liturgie zu feiern, not-
wendig und von Gutem ist? Die Zeit nach
den Vorträgen war für die persönliche Vertie-

fung reserviert. Am frühen Nachmittag wur-
de in Gruppen Erfahrungsaustausch ge-

pflegt.
Als Dr. Alfred Bölle als Vorsitzender des

Ältestenrates am späten Montagnachmittag
die Nationale Tagung dankend schloss,

durfte er auf ein gut gelungenes Zusammen-
sein zurückschauen. Der folgende Dienstag
war der Weiterbildung der Gebetsgruppen-
leiter gewidmet. P. Raniero hielt dabei die

Vorträge und schöpfte aus einer reichen

praktischen Erfahrung, vermittelte aber

nicht nur Rezepte und unfehlbare Tips, son-
dern solides Grundlagenwissen.

Ein Anliegen
Zum Abschluss möchte ich gerne etwas

zur Sprache bringen, das alle Seelsorger in-
teressieren sollte. Bei den vielen Gesprächen
ausserhalb der Gottesdienste und Gruppen-
arbeiten hörte ich manche Klage, dass sich in
den Pfarreien kaum jemand aus dem Seel-

sorgeteam finde, der die Gebetsgruppen
theologisch und seelsorgerlich begleite. Vie-
le Gruppen fühlen sich nicht ernstgenom-
men und finden keine Priester, die mit ihnen
ab und zu Eucharistie feiern. Ich möchte ger-
ne mit zwei Zeugnissen erfahrener Instanzen

Seelsorger dazu ermutigen, sich um die Ge-

betsgruppen der Charismatischen Erneue-

rung in ihren Pfarreien vermehrt anzuneh-

men. Dadurch werden die Pfarreien und die

Gebetsgruppen nur gewinnen.
Der Öftw/nenftcfte 7&ft hat 1979 bei sei-

nen Mitgliedkirchen eine Umfrage über die

Erfahrungen mit der Charismatischen Er-

neuerung durchgeführt. Nach der Auswer-

tung der weltweiten Antworten kam der Rat

zu folgendem Schluss: «Die Charismatische

Erneuerung ist geographisch wie ekklesia-
stisch weit stärker verbreitet als allgemein in

kirchlichen Kreisen angenommen wird. Wir
glauben, dass die Kirche insgesamt ermutigt
werden kann, die Spannungen und Belastun-

gen, die diese Erneuerung mit sich bringt, als

Geburtswehen einer Kirche zu bejahen, die
sich in Schmerz und Freude erneuert» (zi-
tiert nach Baumert, Gaben des Geistes Jesus,

Styria 1986, S. 62).

In seiner Ansprache an der 4. Internatio-
nalen Leiterkonferenz vom 4. bis 9. Mai 1981

wandte sich Kardinal Léon-Joseph Suenens

eindringlich an alle Bischöfe und Priester,
die sich der Charismatischen Erneuerung
gegenüber distanziert verhalten: «Von gan-
zem Herzen bitte ich euch: Bitte anerkennt
die Erneuerung! Integriert die Erneue-

rung... Meine grosse Bitte ist: Erkennt die

(Heimsuchung) des Herrn, erkennt sein

gnadenhaftes Geschenk der Erneuerung an

die Kirche und an die Welt von heute...
Jeder spricht von den Zeichen der Zeit. War-

um schaut man nur auf die Zeichen der Zeit
in der Welt? Schaut doch auf die Zeichen der

Zeit in der Kirche! Ein wunderbares Ge-

schenk wird uns zuteil, um die Kirche von in-

nen her zu erneuern. IFft Atffte« s/efter fteft?

McwOjPO/ ft? fter Cftôrà?utf/?scfte?? EFnewe-

n??7g. Es ist sehr wichtig, dies hier zu sagen.
kPft fte/fte oi«se?"geu'ö/?«ftc/?e?7 AFe«-

sehe/?, wft'sftîtfm/raîormff/eCftràre/?... Ver-

sucht eure Herzen, euren Verstand und eure
Seelen den Überraschungen des Hl. Geistes

zu öffnen... Ich glaube, dass dies alles wirk-
lieh eine Weiterführung des II. Vaticanums
ist. Damals betete Johannes XXIII. um ein

neues Pfingsten. Ich meine, dass das II. Vati-

canum der Anfang dieses neuen Pfingsten
war. Ich erkenne in der Cftarà«tfftsc/?e?7 £>-

??e?/eri?wg e/ne Fb/7se/zi?«g ctes ALwzfts.»

(Die ganze Rede von Kardinal Suenens ist

abgedruckt in der Zeitschrift «Erneuerung
in Kirche und Gesellschaft», Heft 10, 1981,

Paderborn.)
Priester, die das Anliegen und die Litur-

gie der «Erneuerung aus dem Geist Gottes»
näher kennenlernen möchten, haben dazu

eine hervorragende Gelegenheit, indem sie

die Priesterexerzitien vom 1. bis 6. Oktober
1989, die Prof. Dr. Heribert Mühlen im

Klausenhof, 6073 Flüeli, leitet, mitmachen.
Ausführliche Programme können beim Se-

kretariat der «Erneuerung aus dem Geist

Gottes», 6067 Melchtal, bezogen werden.

Weil alle Gebetsgruppen um ihre Unzuläng-
lichkeit wissen, fühlen sie sich auf die Füh-

rung durch Priester oder Laientheologen,
die entsprechend informiert sind, angewie-

sen.

Uft7/y AJcft
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Sprechpädagogik und
Kommunikation
Unter der Leitung von Dorothea Furrer

und Yvette Rascher wird in Zürich ein Semi-

nar durchgeführt, das sich an Menschen

richtet, die in Sprechberufen tätig sind und
also ausdrücklich auch an Seelsorger und
Seelsorgerinnen. Dieses Seminar erstreckt
sich über drei Jahre mit jährlich neun Wo-
chenenden und einer Intensivwoche in den

Sommerferien und ist als Zusatzausbildung
mit Diplomabschluss konzipiert. Schwer-

punkte der angebotenen Ausbildung sind:

- Entwicklung der Atem-, Stimm-,
Sprech- und Singfunktion, damit die

Stimme auch unter grosser Belastung (z. B.

stundenlanges Sprechen) ermüdungsfrei
und ansprechend bleibt.

- Entwicklung der Persönlichkeit des

Teilnehmers. Abbauen von Hemmungen,
Versagensängsten, Atem- und anderen

Blockaden, so dass ein sicheres, natürliches
Auftreten auch vor Publikum möglich ist.

- Erwecken eines tieferen Verständnisses

für Kommunikation. Förderung der Bereit-
Schaft, sich in seinen Gefühlen zuzulassen
und mitzuteilen. Entwicklung des Einfüh-
lungsvermögens in andere Menschen.

- Befähigung, die am eigenen Leib und

an der eigenen Stimme gemachten Erfah-

rungen im eigenen Umfeld in Atem- und
Sprechkursen wie auch im Einzelunterricht
kompetent weiterzugeben.

Ausführliche Unterlagen sind anzufor-
dern bei: Dorothea Furrer, Atem- und
Sprechtherapeutin, Heliosstrasse 25, 8032

Zürich, Telefon 01-53 53 11. Afögeto/f

«Das Prisma»
Im Februar dieses Jahres erschien die er-

ste Nummer einer neuen pastoral-theo-
logisch orientierten Zeitschrift unter dem Ti-
tel: «Das Prisma - Beiträge für Pastoral und

Theologie» '. Zweifellos ein gewagtes Unter-
nehmen, denn - so kann man fragen - was

kann in der vielfältigen und bald unüber-
sichtlich werdenden Landschaft theologi-
scher Periodika eine solche Zeitschrift noch

an Neuem bieten? Für das Redaktionsteam -
es wird von Seelsorgern und Theologen)-
innen) der Fokolar-Bewegung im deutsch-

sprachigen Raum gebildet - gibt es aber of-
fensichtlich gerade in unseren Zeiten und

Breitengraden hoffnungsvolle Ansätze
kirchlicher Erfahrungen und theologischer
Reflexionen, die es würdig sind, neben ande-

ren zur Sprache gebracht zu werden. Die

Schwerpunkte und Ziele dieser Zeitschrift
könnten wie folgt zusammengefasst werden:

«Das Prisma» möchte ein Forum für den

Dialog in der Kirche und unter den Kirchen
sein und über Kirchentüren hinaus; einen

Beitrag zur theologischen und pastoralen
Erneuerung von Kirche und Gesellschaft lei-

sten, im Geiste des Zweiten Vatikanischen

Konzils; nicht nur mit Christen aus den ver-
schiedensten Lebens- und Erfahrungsräu-
men ins Gespräch kommen, sondern auch
das Gespräch selbst unter diesen in den viel-

fältigsten Tätigkeitsbereichen Engagierten
fördern (zwischen Priestern und Laien,
haupt- und nebenamtlichen Seelsorgern

[-innen], evangelischen und katholischen
Christen, Theoretikern und Praktikern).

«Das Prisma» scheint somit vielverspre-
chend zu sein, zumal nicht gescheut wird,
auch «heisse Eisen» und aktuelle Themen an
die Hand zu nehmen, wie dies die erste Num-
mer zeigt, die unter dem Titel steht: «Kirche
im Dialog - Dialog in der Kirche». Wohl-
tuend ist dabei, dass in den Beiträgen nicht
schon fixfertige Lösungen und Patentre-

zepte vorgelegt werden, sondern Grenzen
wie Chancen gleicherweise beim Namen ge-
nannt werden. Es ist aber in den theologi-
sehen Grundsatzartikeln wie auch in den aus
der konkreten Pastoral stammenden Beiträ-

gen ein engagiertes und kreatives Suchen
nach möglichen Lösungen und beschreitba-

ren Wegen zu spüren. In diesem Sinne

scheint «Das Prisma» dem Vorsatz treu zu

sein, den es sich programmatisch im Unterti-
tel gegeben hat, nämlich «Beiträge für Pa-

storal und Theologie» geben zu wollen.
Summa summarum: eine Zeitschrift, die ei-

niges an Impulsen verspricht - die im zweiten

Halbjahr erscheinende Nummer steht unter
dem Titel «Evangelisierung».

//wöert Zwwzermann

' Erscheint vorderhand zweimal jährlich im
Verlag «Neue Stadt» zum Preis von Fr. 5 - (zuzüg-
lieh Porto und Versandkosten). Probeexemplare
erhältlich bei: Verlag Neue Stadt, Seestrasse 426,
8038 Zürich, Telefon 01 -482 60 11.

Selbsthilfe-Organisation
der Senioren
in der Schweiz
Vom 27. bis 29. September 1988 haben

Pro Senectute Schweiz und die Forschungs-

gruppe Gerontologie am Psychologischen
Institut der Universität Freiburg i. Ü. ge-
meinsam die 2. Tagung der «Selbsthilfe der
Senioren in der Schweiz» durchgeführt. Nun
liegt der Tagungsbericht mit Grundsatzrefe-
raten in- und ausländischer Experten sowie
den Statements aus den Arbeitsgruppen vor
(deutsch und französisch). Der deutsche An-

teil überwiegt, da den Romands ein, den

Deutschschweizern zwei Tage zur Verfügung
standen. Behandelt wurden Themen wie

«Wohnen im Alter», «Selbsthilfe und Pro-
fessionelle», «Arme Rentner in der reichen

Schweiz», «Sinnvolles Leben im Alter». Der
broschierte Band von 205 Seiten kann zum
Preis von 10 Franken (inkl. Porto) bezogen
werden bei: Pro Senectute Schweiz, Zentral-
Sekretariat, Abteilung Personal + Schulung,
Lavaterstrasse 60, Postfach, 8027 Zürich, Te-

lefon 01-201 30 20. ALhgeto/f

Für alle Bistümer

Papstopfer 1988

Am 17. Juni 1989 hat das Staatssekreta-

riat aus dem Vatikan mit folgenden Worten
den einzelnen Diözesen das Papstopfer 1988

verdankt:
«Durch die Vermittlung der Apostoli-

sehen Nuntiatur in Bern haben Sie den Pe-

terspfennig Ihrer Diözese für das Jahr 1988

in Höhe von Fr. überwiesen.
Im Auftrag des Heiligen Vaters darf ich

Eurer Exzellenz für den erneuten Beweis

treuer Verbundenheit mit dem Nachfolger
des heiligen Petrus und hilfsbereiter Anteil-
nähme an den vielfältigen Aufgaben des

Heiligen Stuhles im Dienst an der Gesamt-
kirche aufrichtig danken. Diesem verant-
wortlichen traditionellen Beitrag der Orts-
kirchen kommt eine grosse Bedeutung zu,
insbesondere im Hinblick auf die stark ge-
wachsenen Verpflichtungen des obersten
Hirtenamtes. Deshalb sei es mir gestattet,
mit dem ausgesprochenen Dank diese hilf-
reiche Initiative Ihnen'und Ihren Gemein-
den zugleich auch für die Zukunft besonders

zu empfehlen.
Möge Gott Ihnen, hochwürdigster Herr

Bischof, sowie allen Priestern und Gläubi-
gen Ihres Bistums Ihre Solidarität und Hilfs-
bereitschaft reich vergelten. Mit diesem
Wunsch erteilt der Heilige Vater Ihnen allen

von Herzen seinen besonderen Apostoli-
sehen Segen.»

Die einzelnen Diözesen haben folgende
Beiträge überwiesen:

Diözese Basel Fr. 187 536.45
Diözese Chur Fr. 103700.-
Diözese St. Gallen Fr. 74000.-
Diözese Lausanne,
Genf und Freiburg Fr. 78 053.35

Diözese Sitten Fr. 47 305.25
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Für die Bistümer der
deutschsprachigen
Schweiz

Einführungskurs für
Kommunionspender
Freztag, & September 79S9, 7P.00-22.00

G/iy z7z Pmc/zs (SG), Pfarreiheim. Anmel-
dung bis 31. August an: Katechetische Ar-
beitsstelle, Klosterhof 6 b, 9000 St. Gallen,
Telefon 071-23 17 22;

Sßzzzs/ßg, 23. September 79719, 7-7.30-

77.30 T/Tzr z>zz Tyßzrez'zerz7/-zzzzz Mßß/zo/ La-
gern. Anmeldung bis 18. September an: Li-
turgisches Institut, Gartenstrasse 36, 8002

Zürich, Telefon 01-201 11 46.

Bistum Basel

Diakonatsweihen
Am Sonntag, den 20. August 1989, weiht

Herr Weihbischof Martin Gächter zu Stän-

digen Diakonen:
ILh/t/emar Cß/zß-Göfsc/zz von Danzig in

Solothurn,
7?e««7z'M TTßrzggz'-Ferfßzzz von und in

Basel.

Die Feier beginnt um 10.00 Uhr in der AI-
lerheiligenkirche Basel.

Am Sonntag, den 27. August 1989, weiht
Herr Bischof Otto Wüst zu Ständigen Dia-
konen:

A/ax Ko « raz/-FernTz Art/ von Remetschwil
in Luterbach,

Frz7z Fez-zgg/z-Zz/z/zzzß/zzz von Entlebuch
in Escholzmatt,

77azzv Zürc/zer-TYur/rzß«« von Menzingen
in Tägerig.

Die Diakonatsweihe beginnt um 9.30

Uhr in der Pfarrkirche Escholzmatt.
7?«z7o//5c/zwz77, Regens

Im Herrn verschieden

/rata GratTwoTz/, Pa^/ora/a^^z's'Ze/zZz/z,

Lazern
Irma Gradwohl wurde am 12. Juni 1928

in Luzern geboren und erhielt die Institutio
als Pastoralassistentin am 24. Juni 1979.

Nachdem sie schon seit 1956 im Dienst der

Pfarreien St. Maria und St. Karl in Luzern
(als Pfarreisekretärin und -katechetin) ge-
standen hatte, wirkte sie in der Pfarrei
St. Karl seit 1979 als Pastoralassistentin.
Sie starb am 3. August 1989 und wurde am
9. August 1989 in Luzern (Friedental) be-

erdigt.

Bistum St. Gallen

Demissionen
Pfarrer At/o/p/z Kö7ze/7e verliess aus ge-

sundheitlichen Gründen die Pfarrei Eggers-

riet auf Ende Juni und zog sich als Résignât

nach Heiden zurück. Adresse: Hasenbühl-

weg 2, 9410 Heiden, Telefon 071-91 57 97.

Pfarrer Pßzz/ Fra/ztTTe, Henau, musste

sich aus Gesundheitsrücksichten vom Pfarr-

amt zurückziehen, bleibt aber als Résignât

im Pfarrhaus. Zuständig ist das Pfarramt
Niederuzwil.

Wahlen und Ernennungen
Die Kirchenverwaltung von ,/ozzfl wählte

auf Vorschlag des Bischofs für den in die

Bundesleitung Jungwacht berufenen Kaplan
Joseph Wirth als ihren neuen Kaplan: Vikar
7«rg ß/äzzez; St. Fiden. Amtsantritt am
15. Oktober.

Neupriester G'zzzY7o Sc/ze/rer von Bütsch-
wil wurde auf Vorschlag des Bischofs von
der Kirchenverwaltung JKz7 zum neuen Ka-

plan gewählt. Amtsantritt: 13. August. Vor-

läufiger Wohnort: Lerchenfeldstrasse 5,

9500 Wil.
Das Sanitätsdepartement wählte auf

Vorschlag des Bischofs Frl. Krezzz ßßzz/zztv

zur Seelsorgerin am Kantonsspital. Sie hat

ihr Amt Mitte Juli angetreten.
Katechet HTT/y Fztegg wechselte von

Kirchberg nach JFz7 und ist im besonderen

beauftragt, den katechetischen Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen mit Rat und Hilfe bei-
zustehen. Büro: Lerchenfeldstrasse 3, Tele-

fon 073-22 61 66.

Pastoralassistentin F/z'sflTze/Tz //«g über-
siedelt von Trimmis nach Wz/ und beginnt
ihre Tätigkeit am 13. August. Adresse: Ler-
chenfeldstrasse 5.

Pastoralassistent Fz'c/zßrt/ Sc7zz?zz77t be-

ginnt seine seelsorgliche Tätigkeit in Go/<7-

ac/z am 13. August.

Stellenausschreibungen
Das Pfarramt Fggerarz'e/ wird zur Wie-

derbesetzung ausgeschrieben. Interessenten
melden sich bis zum 17. September 1989

beim Personalamt, Klosterhof 6 b, 9000 St.

Gallen.
Die verwaiste Pfarrei (TzM'e/zz wird zur

Wiederbesetzung angeboten. Anmeldung
bis 17. September 1989.

Stadtpfarrer Mß/Yzzz P/z/TTzervon Wz7 hat
auf Spätherbst 1989 aus Altersgründen seine

Demission eingereicht. Die Wiederbeset-

zung der Pfarrei St. Nikiaus wird hiermit
ausgeschrieben (Cura pastoralis in solidum
vgl. CIC can 517). Anmeldungen sind bis

zum 17. September zu richten an das Perso-

nalamt.

Im Herrn verschieden

A// /yßzrer Aar/ Koc/z, Fß/z/zerswz/

Er wurde am 15. April 1910 in Henau ge-
boren. Die Gymnasialstudien absolvierte er
in Einsiedeln und Samen. Die theologische
Ausbildung holte er sich an der Universität
Freiburg. Am 2. April 1938 wurde er in der
Kathedrale zu St. Gallen zum Priester ge-
weiht. Als Kaplan wirkte er in Niederbüren
(1938-1948), Degersheim (1948-1956) und
Jona (1956-1971). Im thurgauischen Bürglen
übernahm er für 9 Jahre die Seelsorge als

Pfarrektor. 1980 siedelte er als Résignât nach

Rapperswil über. Er starb am 16. Juli 1989

und erhielt am 20. Juli seine letzte Ruhe-
Stätte im Priestergrab bei der Stadtkirche St.

Johann.
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Während der diesjährigen Ferienzeit er-
scheint die Schweizerische Kirchenzeitung
wie üblich viermal als Doppelnummer, und
zwar letztmals mit der heutigen Ausgabe
(Nr. 33-34); dementsprechend entfällt noch
die Ausgabe vom 24. August.

Verstorbene

Andreas Marzohl, Stadt-
kaplan und Gastgewerbe-
Seelsorger, Luzern
Am 29. September 1988 ist nach einem segens-

reichen Priesterleben Andreas Marzohl unerwar-
tet in die ewige Heimat abberufen worden. Er
starb bei einem Badeunfall in Rethymnon auf
Kreta. Dort hatte er sich grosse Verdienste beim
Aufbau einer katholischen Kirche für die vielen
Touristen aus aller Welt erworben.

Am 13. Mai 1919 geboren, ist er 1943 zum Prie-
ster geweiht worden. Bis 1945 war er Vikar in Ol-
ten, anschliessend während 5 Jahren Kaplan in
Menzingen und von 1951 bis 1957 Pfarrer in Bün-
zen. Nach zweijähriger Tätigkeit als Religionsleh-
rer in Luzern wurde er 1959 Stadtkaplan zu St.Pe-

ter in seiner Heimatstadt und Gastgewerbeseelsor-

ger. Während rund 30 Jahren widmete er sich auch
der HORESA in Luzern, der kirchlichen Organi-
sation für das Gastgewerbe. Während langer Zeit
war er deren Zentralpräses und setzte sich dabei
unermüdlich für die religiöse Betreuung und Be-

heimatung der rund 5000 im Gastgewerbe von
Stadt und Region Luzern Beschäftigten ein. Seine

Tätigkeit war sowohl von Angestellten wie von Pa-

trons, die oft an seinen Besinnungstagen und
Wallfahrten teilnahmen, gleichermassen ge-
schätzt. Er gründete eine eigene Fürsorge- und Be-

ratungsstelle für Rechtsfragen, Stellenvermittlung
und persönliche Anliegen der Gastgewerbe-
Angestellten. Das Anwachsen der vielfältigen
Aufgaben erforderte schliesslich auch eine struk-
turelle Konsolidierung: 1982 gründete er den Ver-
ein «HORESA LUZERN» mit einem rund
30köpfigen Mitarbeiterstab im Dienste der Gast-
gewerbeseelsorge.

Andreas Marzohl hat die seelsorgerlichen
Herausforderungen der touristischen Freizeit für
die Kirche früh erkannt und zeitlebens mit grosser

Breitenwirkung in die Praxis umgesetzt. So trug er

1967 mit seinem Engagement wesentlich zur Grün-
dung der Interdiözesanen Kommission «Kirche
im Tourismus» bei, die er während mehreren Jah-

ren selber präsidierte. Eines seiner grossen Anlie-

gen war dabei auch die internationale kirchliche
Zusammenarbeit im Dienste der Touristen. Neben

vielen andern Tätigkeiten in dieser Richtung för-
derte er deshalb modellhaft den Aufbau einer

Seelsorgestation im jugoslawischen Ferienort Sta-

rigrad und auf der griechischen Insel Kreta. Zahl-
reichen Schweizer Pfarrern hat er während den

Sommermonaten unvergessliche Seelsorgeein-

Sätze vermitteln können. Dort ist er nun mitten aus

seinem aktiven priesterlichen Leben heraus zu
Gott heimgeholt worden.

Andreas Marzohl war über die Landesgrenzen
hinaus geachteter und anerkannter Gesprächs-

partner in Fragen der Gastgewerbe- und Touris-
musseelsorge. Uns bleiben sein Optimismus, seine

grosse Güte und nicht zuletzt die beispiellose
Hilfsbereitschaft Vorbild und dankbare Erinne-

rung. Äotottf Stwöer

schichtliche zu wenig. Während man sich in
Frankreich schon mit der harten Frage «La France,

pays de mission?» konfrontierte, schien eine sol-
che Thematik im übrigen «christlichen Abend-
land» nicht (oder noch nicht) aktuell. Ob aktuell
oder nicht - auch bei uns haben sich die Zeiten in-
zwischen geändert - das Buch verdient es in jedem
Fall, übersetzt, gelesen und studiert zu werden,
einfach weil es gut ist. Diese Neuentdeckung ist

nämlich, ohne Übertreibung sei es gesagt, ein Mei-
sterwerk lebendiger Geschichtsschreibung. Es ist
ähnlich wie die Werke De Lubacs ein Arsenal von
Zitaten aus der frühen kirchenhistorischen und

patristischen Literatur, und die Zitate stehen in ei-

nem thematischen Zusammenhang. Es geht um
die Frage, wie kamen Menschen in den ersten
Jahrhunderten unserer Zeitrechnung dazu, Chri-
sten zu werden. Die Motive, Forderungen, Wider-
stände, Methoden der Bekehrung zum Christen-
tum und auch das Phänomen des Glaubensabfalls
werden nüchtern und anschaulich aus den Quellen
herausgearbeitet. Was sich hier als Drama der Be-

kehrung abspielt, ist exemplarisch geblieben durch
alle Jahrhunderte des Christentums und gewinnt
heute sicher eine neue Aktualität. Leo

Christ werden in
den ersten Jahrhunderten
Gustave Bardy, Menschen werden Christen.

Das Drama der Bekehrung in den ersten Jahrhun-
derten. Aus dem französischen Original (La Con-
version au Christianisme durant les premiers
siècles, Editions Montaigne, Paris 1949) übersetzt
und herausgegeben von Josef Blank, Verlag Her-
der, Freiburg i. Br. 1988, 364 Seiten.

Die Übersetzung dieses 1949 in Frankreich er-
schienenen Werkes erfolgt spät. Der Band er-
schien original in der Reihe «Théologie Nouvelle»,
die von der Jesuiten-Fakultät Lyon-Fourvière be-

gründet worden war und nach der Trockenzeit des

Zweiten Weltkrieges alle an Theologie Interessier-
ten in ihren Bann zog. Während eine Reihe von
Autoren (De Lubac, Daniélou, Congar, Chenu)
schon früh auch ins Deutsche übersetzt wurden
(zum Teil von Hans Urs von Balthasar), blieb Bar-
dys «Menschen werden Christen» im Abseits lie-
gen. Offenbar interessierte die frühkirchenge-
schichtliche Thematik und erst noch eine motivge-

wtbildungs
Angebote

Auf den Spuren des weisheitlichen
Gottesbildes im Alten und Neuen

Testament

//erteftogMrtg cfes ZJrozeswrveröanafes

St. G«//e« des Sc/twe/zeWsc/te« Aat/to//-
sc/ten Ä'öe/werte
Le/rimg; Dr. theol. Silvia Schroer, Bibelpasto-

rale Arbeitsstelle des SKB, Zürich.
Dö/e«; Montag, 4. September, im Pfarreiheim

St. Fiden in St. Gallen, und Mittwoch, 6. Septem-
ber, im Pfarreiheim Wattwil.

Dawer 9.30-16.30 Uhr (Gelegenheit zum Mit-
tagessen).

M/'/ne/tmea: Vollbibel.
Keransta/ter: Diözesanverband St. Gallen des

SKB.

Stellengesuch
Kaufm. Angestellter sucht Stelle auf einem Pfarreisekre-
tariat in Zusammenhang mit anderen pfarreilichen Auf-
gaben. Ich werde im Oktober 1989 den Kath. Glaubens-
kurs besuchen.

Angebote bitte unter Chiffre 1559 an die Schweiz.
Kirchenzeitung, Postfach 4141, 6002 Luzern.

Bezahlte Pfarrerferien im Oberengadin
Die katholische Kirchgemeinde Zuoz im Oberengadin bietet bezahlten
Ferienaufenthalt für Priester für kürzere oder längere Aufenthaltsdauer.
Als Gegenleistung erwarten wir 3 bis 4 Gottesdienste pro Woche. Die
Pfarrhauswohnung steht Ihnen für die Zeit des Aufenthaltes zur Verfü-
gung. Für 1989 sind alle Termine ab 24. Oktober noch frei.

Interessenten melden sich bitte bei der kath. Kirchgemeinde Zuoz,
Tel. 082-7 20 66.

Der Spezialist für

t Restaurationen
• Neuanfertigungen
• Feuervergoldungen

M. Ludolini + B. Ferigutti, Zürcherstr. 35, 9500 Wil, Tel. 073/22 37 88

/ÜMRM
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Die katholische Kirchgemeinde Thalwil/Rüschlikon
sucht auf Mitte August 1989 oder nach Überein-
kunft

vollamtlichen Katecheten(-in) /
Jugendarbeiter(in)

Aufgabenbereiche:
- Erteilen von Religionsunterricht an der Oberstufe

(10 bis maximal 12 Wochenstunden)
- ausserschulische Jugendarbeit
- Mitarbeit am Firmkonzept: Firmung mit 17

Wir bieten:

- Integration in erfahrenes Team

- zeitgemässe Besoldung
- Dienstwohnung (kleines Einfamilienhaus)

Wir erwarten:
- abgeschlossene katechetische Ausbildung oder

Lehrerpatent mit Glaubenskurs
- Einsatzfreude und Teamfähigkeit

Weitere Auskünfte erteilt gerne Pfarrer Alois Weiss,
Telefon 01-72006 05. Schriftliche Bewerbungen
bitte an den Präsidenten der Kirchenpflege, Herrn
Norbert Haefely, Kirchbodenstr. 38 b, 8800 Thalwil

Planen Sie eine

ROM-REISE
Als Rom-Schweizer organisieren wir Ihre Pfarrei- oder Kirchen-
chor-Reise abseits des Massentourismus. Individuell mit Ihnen
geplantes christlich-kulturelles Programm mit Besuch der
Vatikanischen Gärten, Messe in den Katakomben, Basiliken-
besuchen, Papstaudienz, charakteristischen Mahlzeiten und
Ausflügen.

Unsere Spezialität: Persönliche Betreuung und schweizerdeut-
sehe geschichtlich-kulturelle Führungen durch Rom-Schweizer.

Informationen, Programmbeispiele, Referenzen, unverbindliche
Offerten:

RR Rom Reisen AG, Joachim-Hefti-Weg 5, 8027 Zürich,
Telefon 01-201 41 27

Meisterbetrieb

für Kirchenorgeln,
Hausorgeln,
Reparaturen, Reinigungen,
Stimmen und Service
(überall Garantieleistungen)

Orgelbau Hauser
8722 Kaltbrunn
Telefon Geschäft und Privat
055-752432

Opferschalen Kelche Tabernakel usw. Kunstemail
Planen Sie einen Um- oder Neubau Ihrer Kapelle? Wir beraten
Sie gerne und können auf Ihre Wünsche eingehen.

GEBR. JAKOB + ANTON HUBER
KIRCHENGOLDSCHMIEDE
6030 EBIKON (LU)
Kaspar-Kopp-Strasse 81 041-3644 00
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Nigg Walter/Schneiders Toni

Nikolaus von Flüe. Eine Be-
gegnung mit Bruder Klaus
119 Seiten, 48 S. farbige Abb., 20 ein-
färb. Abb. im Text, Fr. 33.60. Die Neu-
aufläge ist soeben erschienen.

Zu beziehen bei: Raeber Bücher AG,
Frankenstrasse 9, 6002 Luzern, Tele-
fon 041 -23 53 63

AHV-Priester (1923) sucht eine

leichtere Seelsorgsaufgabe
evtl. in grösserer Pfarrei, kleiner Pfar-
rei, Kaplanei im Räume Kt. Zürich oder
Zentralschweiz.

Anfragen mit detaillierten Angaben
sind erwünscht unter Chiffre 1561 an
die Schweiz. Kirchenzeitung, Postfach
4141, 6002 Luzern.

Als Spezialist widme ich mich der dankbaren Aufgabe, in

Kirchen und Pfarreiheimen
Lautsprecher- und Mikrophon-Anlagen

auch für Schwerhörige mittels Induktion ausgebaut,
einzurichten. Eine solche Installation erfordert vom Fachmann
äusserst individuellen Aufbau von hochqualifizierten Elementen.
Durch die neue Hi-Fi-Technik stehen Ihnen geeignete Geräte zur

Verfügung, die höchste Ansprüche an eine
perfekte, saubere und naturgetreue Wiedergabe

von Sprache und Musik
erfüllen. Ich verfüge über beste Empfehlungen. Verlangen Sie
bitte eine Referenzliste oder eine unverbindliche Beratung.

A. BIESE
Obere Dattenbergstrasse 9, 6005 Luzern, Telefon 041 -41 72 72

Rauchfreie

Opferlichte
in roten, farblosen oder bernsteinfarbenen Be-
ehern können Sie jederzeit ab Lager beziehen.
Unsere Becher sind aus einem garantiert umweit-
freundlichen, glasklaren Material hergestellt und
können mehrmals nachgefüllt werden.

Verlangen Sie bitte Muster und Offerte!

HERZOG AG
KERZENFABRIK SURSEE
6210 Sursee Telefon 045 - 2110 38


	

